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Eine umfassende Wärmewende in Deutschland ist von großer Bedeutung und Dringlichkeit, da der Wär-

mesektor hierzulande einen Großteil des Endenergieverbrauchs bedingt, dieser bislang aber nur in un-

zureichendem Maße klimaverträglich durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Damit im Wärmesektor 

die übergeordneten Klimaschutzziele erfüllt werden, sind weitreichende Maßnahmen zur Sicherstellung 

einer nachhaltigen und klimafreundlichen Versorgung erforderlich. 

Als wegweisende Maßnahme für die Wärmewende wurden mit dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) die 

Bundesländer dazu verpflichtet, kommunale Wärmepläne zu erstellen. Diese Verpflichtung wird durch 

Landesgesetze zur Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes auf die einzelnen Gemeinden und Städte 

übertragen. So soll das Bundesziel einer Klimaneutralität bis 2045 entscheidend unterstützt werden. 

Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes konnte über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) eine Förde-

rung zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung beantragt werden, bei der 90 % der Kosten förder-

fähig sind. 

Vor diesem Hintergrund ist die Gemeinde Swisttal zum frühestmöglichen Zeitpunkt in den Prozess der 

kommunalen Wärmeplanung eingestiegen. Im März 2023 hat die Gemeindeverwaltung einen Förder-

antrag zur Erarbeitung der Wärmeplanung über die Kommunalrichtlinie beim Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gestellt. Auf Basis einer öffentlichen Ausschreibung ist der Ener-

gyEffizienz GmbH aus Lampertheim im südhessischen Landkreis Bergstraße der Zuschlag für die Er-

stellung der Kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde Swisttal erteilt worden. Durch das Inkraft-

treten des Landeswärmeplanungsgesetz (LWPG) am 20.12.2024 wurde den Gemeinden für die Erst-

aufstellung des kommunalen Wärmeplans ein finanzieller Ausgleich in Form eines Belastungsaus-

gleichs zur Verfügung gestellt. Deshalb wurde die NKI-Förderung für die kommunale Wärmeplanung 

vom Bund widerrufen. 

Die Wärmeplanung bildet die strategische Grundlage für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Wärme-

versorgung in der Gemeinde. Zugleich erfüllt die Gemeinde Swisttal mit der vorliegenden Wärmepla-

nung die Verpflichtung gemäß Wärmeplanungsgesetz und alle Förderbedingungen gemäß NKI. 

 

Der vorliegende Wärmeplan ist im Anschluss an dieses einleitende Kapitel wie folgt aufgebaut: 

¶ Kapitel 2 stellt die Grundlagen der Planerarbeitung dar. Dies sind insbesondere die Projektpha-

sen und der organisatorische Rahmen, Grundbegriffe und Definitionen sowie die angewendete 

Methodik. 

¶ Kapitel 3 zeigt den partizipativen Charakter der Planerarbeitung für Swisttal auf. Für die Erar-

beitung des Wärmeplans bildete die Beteiligung und Einbindung lokaler und regionaler Akteu-

rinnen und Akteure eine wesentliche Basis. 

¶ Kapitel 4 widmet sich dem Ist-Zustand der Wärmeversorgung in Swisttal (Bestandsanalyse). 



 

 

 

 
8 8 

8 

¶ Kapitel 5 legt dar, welche Potenziale zur Energieeinsparung sowie zur Nutzung von erneuerba-

ren Energien und unvermeidbarer Abwärme in Swisttal bestehen (Potenzialanalyse). 

¶ Kapitel 6 entwickelt ein Zielszenario für das Jahr 2045 sowie ï als Zwischenetappen ï für die 

Jahre 2030, 2035 und 2040. 

¶ In Kapitel 7 beschreibt auf Basis der vorherigen Arbeitsschritte eine Wärmewendestrategie mit 

ausgewählten Fokusgebieten und dazu gehörigen Maßnahmen für die Umsetzungsphase. 

Der Aufbau folgt damit den Vorgaben des Leitfadens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-

schutz (BMWK) und des Bundesministeriums für Wohnen, Gemeindeentwicklung und Bauwesen 

(BMWSB) zur kommunalen Wärmeplanung sowie den Vorgaben der NKI. 

 

Die Bestandsanalyse in Swisttal basiert auf der Analyse und Aufbereitung zahlreicher Datenquellen 

wie Kehrbücher, Statistiken, Fragebögen und Verbrauchsdaten. Sie verdeutlicht, dass die Wärmewende 

eine herausfordernde Aufgabe ist, die dringenden Handlungsbedarf offenbart. Aktuell basiert die Wär-

meversorgung zu etwa 86 % auf fossilen Energieträgern, wobei der Wohnsektor den größten Anteil an 

Emissionen und Gebäudeanzahl ausmacht. Mit 33 % der Heizungsanlagen, die älter als 26 Jahre sind, 

besteht absehbar ein erheblicher Sanierungsdruck. Dies verdeutlicht den dringenden Handlungsbedarf, 

bietet jedoch auch eine wertvolle Gelegenheit, um nachhaltige und effiziente Wärmeversorgungslösun-

gen zu implementieren. 

Die Potenzialanalyse hat ein großes Potenzial für Agrothermie sowie Potenziale für Flusswärme und 

Abwasserwärme identifiziert. Diese Potenziale sollten genutzt und geeignete Flächen definiert werden. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Ausbau von Agri-Photovoltaik auf Freiflächen, Windkraft und Photovol-

taik auf dem Dach, das den Anteil erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung signifikant steigern 

kann. In der Analyse identifizierte Abwärmequellen sollten möglichst weiter genutzt und erschlossen 

werden. 

Im Zielszenario wird dementsprechend anvisiert, die ermittelten Potenziale möglichst weitgehend zu 

realisieren, mit besonderem Fokus auf Wärmenetze, Wärmepumpen, Photovoltaik und Solarthermie, 

Windkraft, oberflächennahe Geothermie sowie Energieeinsparung. Im Zieljahr 2045 resultiert dies plan-

gemäß in einem Energiemix zur Wärmeversorgung, der durch regenerative Energienutzung zur Wär-

mebereitstellung und einen reduzierten Wärmebedarf geprägt ist. Neben der Wärmeversorgung muss 

darüber hinaus Energie zur Stromversorgung erzeugt werden. Das Ziel der Klimaneutralität wird somit 

erreicht. 

Die Wärmewendestrategie stellt dar, welche (kommunalen) Maßnahmen zur Erreichung des zuvor 

dargestellten Zielszenarios beitragen können. Mit höchster Priorität aus gesamtgemeindlicher Perspek-

tive werden folgende sieben Fokusgebiete empfohlen (deren dazugehörige Maßnahmen siehe Kapitel 

7 Wärmewendestrategie), die innerhalb der nächsten 5 Jahre begonnen werden sollten. Fokusgebiet 7 

stellt dabei ein alternatives Szenario dar und kann an Stelle der Fokusgebiete 2, 4 und 5 treten und 

diese ersetzen: 
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1) Ausbau des bestehenden Nahwärmenetzes im Ortsteil Odendorf durch die Erschließung wei-

terer Anbaugebiete und weiterer Wärmequellen abseits von Biogas. Zudem sollen mit einer 

Kampagne zur Nahwärme weitere Anschlussteilnehmer gewonnen werden. 

2) Wärmenetzeignungsgebiete mit der Option zur kalten Nahwärmeversorgung im Ortsteil Moren-

hoven. Die Potenziale der Abwasser- und Flussabwärme sowie weiterer erneuerbarer Energie-

träger sollen geprüft und die Machbarkeit eines kalten Nahwärmenetzes geprüft werden. 

3) Erschließung des Erneuerbaren-Energien-Potenzials für Strom im gesamten Gebiet der Ge-

meinde Swisttal. Für die Potenziale des Ausbaus von Windenergieanlagen sowie von Freiflä-

chen- und Agri-PV soll dabei ein besonderes Augenmerk auf die Flächen- und Betreibersuche 

sowie eine Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung gelegt werden. 

4) Gebäudenetzeignungsgebiete in den Ortsteilen Heimerzheim, Buschhoven und Straßfeld. Da-

bei soll die Wirtschaftlichkeit für Gebäudenetze, die bis zu 16 Gebäude und bis zu 100 Wohnein-

heiten umfassen können, berechnet werden, wichtige Ankerkunden eingebunden und die Be-

teiligungsbereitschaft abgefragt werden. 

5) Wärmeversorgung der Gewerbegebiete in Odendorf und Heimerzheim. Die Wirtschaftlichkeits-

prüfung zur zentralen Versorgung dieser Gebiete soll anhand von aktuellen und prognostizierter 

zukünftiger Bedarfe, des bestehenden Entwicklungspotenziales der Gewerbegebiete sowie der 

Beteiligungsbereitschaft ansässiger Unternehmen durchgeführt werden.  

6) Dezentrale Versorgungoptionen für die Ortsteile Ludendorf, Essig, Miel und Ollheim & Dünste-

koven. Informationenreihen zu dezentralen Wärmeversorgungsoptionen sollen in Zusammen-

arbeit mit der Energieagentur und Verbraucherzentrale Bürger*innen zur Verfügung gestellt 

werden. Es sollen Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Fördermittelmöglichkeiten inklusive Hilfestel-

lung bei Antragstellung und grundlegende Informationen zur Gesetzeslage und verschiedenen 

Technologien gegeben werden. 

Alternativ zu den Fokusgebieten 2, 4 und 5: 

7) Aufbau einer Fernwärmeversorgung für die Ortsteile Ollheim, Heimerzheim und Dünstekoven, 

Morenhoven und Buschhoven.  

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen vorgeschlagen, die ergänzend und unterstützend zu den 

prioritären Maßnahmen wirken können. 

 

Als nächster Schritt für die Wärmewende in Swisttal bietet sich die Umsetzung der genannten sieben 

Fokusgebiete an. Hierbei können auch Fördermittel des Bundes genutzt werden: 

¶ So sind Machbarkeitsstudien zu einer geplanten Wärmenetzversorgung mit 50 % im Rahmen 

des Programms ĂBundesfºrderung f¿r effiziente Wªrmenetzeñ (BEW) fºrderfªhig. Die Durch-

führung einer Machbarkeitsstudie dauert ca. 12 Monate. Erst danach können weitere Schritte 

zur Planung folgen. 
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¶ Der Ausbau von Wªrmepumpen wiederum wird im Zuge der erneuerten ĂBundesfºrderung f¿r 

effiziente Gebªudeñ (BEG) seit 2024 mit bis zu 70 % der Kosten gefördert. 

Durch die Umsetzung der identifizierten Fokusgebiete kann für Swisttal gleich ein dreifacher Nutzen 

erzielt werden: 1) Beitrag zu Klimaschutz und Versorgungssicherheit, 2) Kostensenkung durch die Nut-

zung lokaler erneuerbarer Energien, 3) Nutzung von Fördermitteln des Bundes zur Stärkung der regio-

nalen Wertschöpfung. 

In regelmäßigen Abständen wird zudem zukünftig eine Fortschreibung des kommunalen Wärme-

plans notwendig sein. Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes, das zum 01.01.2024 in Kraft getreten 

ist, sieht eine Fortschreibung alle fünf Jahre vor. 

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die Wärmewende in Swisttal besteht außerdem in der Novelle des 

Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum 01.01.2024. Hierin ist festgelegt, dass zukünftig neue Heizun-

gen grundsätzlich zu mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen müssen. Hierfür kommt eine breite 

Palette an Technologien in Betracht, von Wärmenetzen und Wärmepumpen über Solarthermie, Hybrid-

heizungen und Stromdirektheizungen bis hin zu grünen Gasen und grünen Ölen. Für Neubaugebiete 

gilt diese Regelung unmittelbar ab 2024, für Bestandsgebiete in Kommunen unter 100.000 Einwoh-

ner*innen ab 01.07.2028. 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass die 65-%-Regelung in Swisttal in Bezug auf Bestandsgebiete durch 

die (im Unterschied zu vielen anderen Kommunen) nun bereits vorliegende Wärmeplanung grundsätz-

lich nicht früher in Kraft tritt.1 Da es sich gerade bei Wärmenetzen und Wärmepumpen gemäß der vor-

liegenden Wärmeplanung allerdings ohnehin bei den meisten Gebäuden in Swisttal um die wirtschaft-

lichsten Heizungsoptionen handelt, kommt insbesondere einer aufklärenden Informations- und Bera-

tungsarbeit zu den gesetzlichen Vorgaben und Fördermöglichkeiten eine hohe Bedeutung zu. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für denkmalgeschützte Gebäude nach § 9 DSchG NRW eine Erlaub-

nispflicht, auch für energetische Maßnahmen, besteht. Aus dem DSchG NRW ergibt sich ein gesetzli-

cher Schutz von Denkmälern, deren Sonderstellung hiermit betont wird. Die Untere Denkmalbehörde 

bietet in Verbindung mit dem Denkmalfachamt individuelle Beratungsmöglichkeiten zur energetischen 

Sanierung und Energieerzeugung bei denkmalgeschützten Gebäuden. 

Insgesamt hängen eine erfolgreiche Umsetzung und Weiterentwicklung des vorliegenden Wärmeplans 

maßgeblich von einer zielführenden und konstruktiven Zusammenarbeit aller relevanten Ak-

teur*innen in der Gemeinde Swisttal ab. Dies betrifft sowohl die Verwaltung (mit Klimaschutzmanage-

ment, Gemeindeentwicklung und Infrastruktur) und den Gemeinderat als auch Netzbetreiber, Gewerbe 

und Bürgerschaft sowie Facheinrichtungen wie das Handwerk und die Energieagentur Rhein-Sieg-

Kreis. 

  

                                                      

 

1 Eine Ausnahme hiervon kann lediglich für Wärmenetz- oder Wasserstoffnetzgebiete eintreten, soweit diese durch 

den Gemeinderat gesondert als kommunale Satzung ausgewiesen werden. 
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Im Wesentlichen gliedert sich die Planerstellung gemäß Leitfaden der KEA-BW in vier Hauptphasen: 

 

Abbildung 1: Ablauf der Kommunalen Wärmeplanung (KEA Baden-Württemberg, 2020, S. 22)  

1. Bestandsanalyse 

Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und -verbrauchs und der daraus resultierenden Treib-

hausgasemissionen, einschließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und Bau-

altersklassen, der Versorgungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Spei-

chern sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude. Erstellung 

einer Energie und Treibhausgasbilanz nach Energieträgern und Sektoren. 

2. Potenzialanalyse 

Ermittlung der Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozess-

wärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen 

Liegenschaften sowie Erhebung der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien und der 

Unvermeidbaren Abwärmepotenziale. 

3. Zielszenario 

Entwicklung eines Szenarios für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Dazu wird die Nutzung 

der in Phase 2 ermittelten Potenziale für Energieeinsparung und erneuerbare Energien in einer 

Energie- und Treibhausgasbilanz nach Sektoren und Energieträgern für die Jahre 2030, 2035, 
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2040 und 2045 dargestellt. Außerdem erfolgt eine räumlich aufgelöste Beschreibung der dafür 

benötigten zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2045. Insbesondere soll eine Einteilung in 

Eignungsgebiete für Wärme- und Wasserstoffnetze sowie in Eignungsgebiete zur Einzelversor-

gung, darunter auch Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial, erfolgen. 

4. Wärmewendestrategie 

Formulierung eines Transformationspfads zum Aufbau einer klimaneutralen Wärmeversorgung 

mithilfe von Fokusgebieten und Beschreibung der dafür erforderlichen Maßnahmen. Die Maß-

nahmen sollen spezifisch auf unterschiedliche Fokusgebiete eingehen. Insbesondere sollen der 

Pfad und der Endzustand der Infrastruktur für Wärme- und Gasnetze festgelegt werden. Prioritäre 

Maßnahmen mit Umsetzungsbeginn in den nächsten fünf Jahren sollen dabei möglichst detailliert 

beschrieben werden. Für mittel- und langfristige Maßnahmen sind ausführliche Skizzen ausrei-

chend. Die Summe der beschriebenen Maßnahmen soll zu den erforderlichen Treibhausgasmin-

derungen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung führen. Die Öffentlichkeit (Bürgerschaft, Inte-

ressengruppen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft) soll am Entwurf des Wärme-

plans beteiligt werden. 

 

 

Die Methodik zur Abbildung des Gebäudebestands beruht auf dem Bottom-Up-Prinzip. Dazu wurden zu 

dem Bestand verschiedene Basisdaten ermittelt. Mit eingeflossen sind dabei GIS-Basisdaten der Ge-

meinde Swisttal sowie Schornsteinfegerdaten (nach Wärmeplanungsgesetz), Verbrauchsangaben der 

Netzbetreiber (nach Wärmeplanungsgesetz), Openstreetmap, sowie die Daten des Zensus 2022 (Bau-

altersklassen und Energieträger in Clustern von 100x100 Metern). 

¶ Gebäudekubatur 

o Gebäudegrundfläche 

o Gebäudehöhe/Geschossigkeit 

¶ Gebäudenutzung 

o Anzahl der Bewohner 

o Nutzertyp 

o Sektor 

¶ Baualtersklasse 

¶ Heizung 

o Typ 

o Nennleistung 

o Baujahr 

¶ Verbrauch/Bedarf 

o Wärme, Strom 
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Daraus ableitbar sind unter anderem 

¶ Beheizte Wohn- und Gewerbefläche 

¶ Spezifische Wärmemenge (kWh/m2) 

¶ Aktuelle Versorgungsstruktur 

Für jede Adresse wurden die Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft, sodass die Gebäude alle 

genannten Merkmale umfassen. Mithilfe dieser Merkmale kann die Wärmemenge jedes Gebäudes pro 

Jahr abgeleitet werden. Bekannte Gasverbräuche und Stromverbräuche für Stromheizungen oder Wär-

mepumpen, sofern sie bei Mehrfamilienhäusern, Gewerbe/Handel/Dienstleistung (GHD) und Industrie 

gebäudescharf vorliegen, können nach einer Witterungsbereinigung und Plausibilisierung den errech-

neten Bedarf ersetzen. Die Wärmemengen werden nach dem Leitfaden der Wärmeplanung in Prozess-

wärme, Raumwärme und Warmwasser aufgeteilt und dargestellt. Straßenzugsweise vorliegende Ver-

brauchsdaten leitungsgebundener Energieträger wurden zu Zwecken der Plausibilisierung verwendet, 

können aufgrund der fehlenden Zuordenbarkeit allerdings nur Eingang in die Gesamtbilanz finden. 

 

Das Potenzial im Gebäudebereich wird mit Hilfe eines Transformationspfades beschrieben. Dazu wer-

den ausgehend von der Wärmemenge im Status quo Sanierungsraten für die Jahre bis 2045 zugrunde 

gelegt. Diese beschreiben den prozentualen Anteil der zu sanierenden Gebäude und wurden dem Tech-

nikkatalog für Kommunale Wärmeplanung entnommen, der im Auftrag des BMWK und des BMWSB 

erarbeitet wurde. Generell wird der Fokus dabei auf Gebäude gelegt, die vor Inkrafttreten der ersten 

Wärmeschutzverordnung errichtet wurden. Für die Zwischenjahre und das Zieljahr werden darauf auf-

bauend prognostizierte Wärmebedarfe unter der Annahme der Sanierungsraten berechnet. Dies ver-

deutlicht die bestehenden Potenziale der Bedarfsreduktion im Gebäudesektor. 

Die Analyse der weiteren Potenziale unterscheidet sich je nach Energiequelle erheblich. In Kapitel 5.2 

wird die jeweilige Methodik daher im Einzelnen für die verschiedenen Energiequellen dargestellt. 

Bei Planungen, die in Natur und Landschaft eingreifen, müssen die gesetzlichen Vorgaben nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz und weiteren gesetzlichen Regelungen beachtet werden. Hierbei sind insbe-

sondere die Belange des Gebiets- und Artenschutzes, sowie natur- und wasserschutzrechtliche Be-

lange zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 2). Für den Wasserschutz bestehen auf der Gemarkung der 

Gemeinde Swisttal ausschließlich geplante Schutzgebiete (vgl. Abbildung 3). Da nicht abgeschätzt wer-

den kann, wann diese Gebiete rechtskräftig werden, werden aktuell keine Einschränkungen erwartet. 

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich daraus zu einem späteren Zeitpunkt Restriktionen für 

bestimmte Technologien ergeben. Auch die Topografie kann für Flächenpotenziale eine Restriktion dar-

stellen (vgl. Abbildung 4). 

Potenzialflächen für erneuerbare Energien (Solar, Wind, Geothermie, Biomasse) können da identifiziert 

werden, wo keine Restriktionen der Flächennutzung entgegenstehen. Bei der Standortbeurteilung wird 

zwischen harten und weichen Restriktionen unterschieden. Harte Restriktionen schließen eine Nutzung 

der Fläche mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Bei weichen Restriktionen bedarf es einer Beurteilung im 

Einzelfall und es ist mit Einschränkungen und/oder Auflagen zu rechnen. Die Standortbeurteilung ist je 

nach Betrachtungsgegenstand durch unterschiedliche Kriterien vorzunehmen. 



 

 

 

 
14 14 

14 

 

 

Abbildung 2: Naturschutz als restriktives Element (vgl. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV, 2024) 

 

Abbildung 3: Geplante Wasserschutzgebiete (vgl. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz- LANUV, 2024) 
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Abbildung 4: Topografie des Untersuchungsraumes (vgl. Bezirksregierung Köln, 2024) 

 

Das Zielszenario beschreibt den anzustrebenden Zustand im Zieljahr 2045 mit den Zwischenjahren 

2030, 2035 und 2040. Aufgezeigt wird eine Lösung, die realisierbar ist und Klimaneutralität im Jahr 2045 

ermöglicht. Diese Lösung setzt sich zusammen aus Heizungsumstellung, der Nutzung von Solarthermie 

und Photovoltaik sowie Hüllsanierungen auf Einzelgebäudeebene, sowie aus dem Aufbau von Wärme- 

und Wasserstoffnetzen. Die Nutzung weiterer ermittelter Potenziale wie Solarthermie-Freiflächenanla-

gen, die Nutzung von Biomasse oder Umweltwärme flankieren die energetische Transformation im 

Wärme- und Stromsektor. Im Zielszenario werden sämtliche zuvor ermittelten Datensätze und Karten 

kombiniert. Es werden Eignungsgebiete für die Einzelversorgung und für Wärme- und ggf. Wasserstoff-

netze empfohlen. 

 

Die Wärmewendestrategie beschreibt, wie das Zielszenario erreicht werden kann. Die wichtigsten Maß-

nahmen werden ausgearbeitet, um einen sofortigen Einstieg in die Umsetzung zu ermöglichen. Ergän-

zend zeigen ortsteilscharfe Steckbriefe zusammenfassend die wichtigsten Fakten auf, um eine schnelle 

Übersicht zur Situation und den passenden Maßnahmen zu bekommen. 

 

Bei der Erhebung und Verarbeitung der zu sammelnden Daten sind die Vorgaben an den Datenschutz 

eingehalten worden (Wärmeplanungsgesetz (WPG)). Veröffentlichtes Material lässt zudem keine Rück-

schlüsse auf personenbezogene Daten zu. 
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Die Erfassung und Analyse der relevanten Akteur*innen sowie ihrer Rollen im lokalen Akteursge-

füge sind von zentraler Bedeutung für die Entwicklung und Umsetzung eines Wärmeplans. Es ist wichtig 

zu betonen, dass jeder Wärmeplan einzigartig ist und daher die örtlichen Gegebenheiten und die spe-

zifischen Akteurskonstellationen sorgfältig berücksichtigen muss. Die Durchführung einer Akteursana-

lyse markiert den ersten Schritt in einem umfassenden Beteiligungskonzept und dient der gründlichen 

Vorbereitung aller Akteure, die am Prozess beteiligt sind. 

Im Rahmen eines Stakeholder Mappings konnten folgenden Akteur*innen als zentral für die Entwicklung 

und Umsetzung der Wärmewende in Swisttal identifiziert werden: 

¶ Bürgerschaft / Eigentümer*innen / Mieter*innen 

¶ Gewerbe und Handwerk 

¶ Gemeindeverwaltung (insbesondere die Abteilungen für Gemeindeentwicklung, Liegenschaf-

ten, Hochbau, Tiefbau, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung)  

¶ Klima- und Umweltschutz-, Wirtschaftsförderungs- und Energieausschuss  

¶ Planungs- und Verkehrsausschuss 

¶ Rat der Gemeinde Swisttal 

¶ Energieversorger Westenergie und e-regio 

¶ Energieagentur Rhein-Sieg e.V. 

Die Gemeindeverwaltung ist als Auftraggeber mit allen Akteursgruppen verbunden und spielt daher die 

zentrale Rolle, um alle aufgeführten Akteur*innen sowie ihre jeweiligen Erfahrungen und Kenntnisse in 

den Projektprozess sowie in den ab Mitte 2025 anstehenden Umsetzungsprozess zur Wärmeplanung 

einzubinden. 

Die wichtigsten Kommunikations- und Beteiligungsschritte im Rahmen der Erstellung des Wär-

meplans sind nachfolgend dargestellt. Neben der Beteiligung von Öffentlichkeit/Bürgerschaft, den 

Fachausschüssen sowie dem Rat der Gemeinde und der Industrie und des Gewerbes bildete im Pro-

jektverlauf die enge Abstimmung zwischen der Gemeindeverwaltung, ansässigem Gewerbe und dem 

beauftragten Büro im Rahmen der Steuerungsgruppensitzungen ein wichtiges Element. Nachfolgend 

nicht aufgeführt sind zusätzliche bilaterale Kontakte zwischen dem beauftragten Büro und diversen Ak-

teur*innen zur Abstimmung einzelner Sachverhalte. 

  

https://sessionnet.owl-it.de/swisttal/bi/kp0040.asp?__kgrnr=59&
https://sessionnet.owl-it.de/swisttal/bi/kp0040.asp?__kgrnr=54&
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Tabelle 1: Termine im Rahmen der Erarbeitung des Wärmeplans für die Gemeinde Swisttal 

DATUM INHALT 
ADRESSIERTER AK-

TEURSKREIS 

Mrz. 2024 

Auftaktgespräch mit Stakeholder Mapping und 

Abstimmung zur Datenerhebung und den notwen-

digen Schritten im Projekt 

Interne Steuerungs-

gruppe 

Mai 2024 
Abstimmungsgespräch zur Beteiligung mit Erwar-

tungsmanagement 

Steuerungsgruppe + 

Bürgermeisterin 

Mai/Nov. 2024 
Öffentliche Bekanntmachung zur Datenerhebung 

zwecks Erstellung des Wärmeplans für Swisttal 

Öffentlichkeit, Gewerbe 

und Bürgerschaft in 

Swisttal 

Mai/Jun. 2024 Befragung zu Abwärme und Energieverbräuchen 
Gewerbetreibende in 

Swisttal 

Sep. 2024 
Vorstellung der Ergebnispräsentation zu Be-

stands- und Potenzialanalyse 

Interne Steuerungs-

gruppe 

30.10.2024 
Vorstellung der Ergebnispräsentation zu Be-

stands- und Potenzialanalyse 
Fachausschuss 

06.11.2024 Bürgerforum Kommunale Wärmeplanung 

Öffentlichkeit, Gewerbe 

und Bürgerschaft in 

Swisttal 

Nov. 2024 
Öffentliche Auslegung des Zwischenberichts der 

Kommunalen Wärmeplanung 

Öffentlichkeit, Gewerbe 

und Bürgerschaft in 

Swisttal 

Dez. 2024 Erster Zielszenario-Workshop 
Interne Steuerungs-

gruppe 

Dez. 2024 Zweiter Zielszenario-Workshop Steuerungsgruppe 

Jan. 2025 Vorbesprechung der Wärmewendestrategie 
Interne Steuerungs-

gruppe 

Jan. 2025 
Vorstellung und Diskussion der Wärmewen-

destrategie 
Steuerungsgruppe 

30.01.2025 
Vorstellung und Diskussion der Wärmewen-

destrategie 
Fachausschüsse 

06.02.2025 
Informationsveranstaltung Kommunale Wärme-

planung 

Öffentlichkeit, Gewerbe 

und Bürgerschaft in 

Swisttal 

Feb./Mrz. 2025 
Öffentliche Auslegung des Endberichts der Kom-

munalen Wärmeplanung 

Öffentlichkeit, Gewerbe 

und Bürgerschaft in 

Swisttal 

27.03.2025 
Vorstellung des finalen Konzepts im Fachaus-

schuss 
Fachausschuss 

01.04.2025 Feststellungsbeschluss über den Wärmeplan Gemeinderat 
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Mit den erfolgten Beteiligungsschritten sind die Vorgaben des WPG zur ersten und zweiten Beteiligungs-

phase erfüllt. 

Insgesamt legt der partizipative Erarbeitungsprozess der Wärmeplanung den Grundstein für die an-

schließende Umsetzungsphase, bei der wiederum eine gemeinsame engagierte Zusammenarbeit der 

örtlichen und regionalen Akteur*innen von entscheidender Bedeutung ist.  
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Die Analyse beschränkt sich auf die Aspekte, die sowohl für die energetische Beschreibung des Ist-

Zustandes als auch für die künftigen energetischen Entwicklungen notwendig sind. Für die Abbildung 

des Ist-Zustandes wird das Bilanzierungsjahr 2023 verwendet. Das Plangebiet wird in sinnvolle Unter-

suchungsteilräume zergliedert, die künftig unterschiedliche Entwicklungen aufgrund des Ist-Zustands 

durchlaufen könnten. Für Swisttal bietet sich die Gemeindestruktur mit ihren Ortsteilen als Betrach-

tungseinheit an. Die Gebäudenutzungstypen, die Baualtersklassen sowie die Versorgungs- und Behei-

zungsstruktur spielen eine zentrale Rolle bei der energetischen Auswertung. Als Ergebnisse der Be-

standsanalyse werden die Wärmemengen, Wärmedichten und Wärmeliniendichten in Karten darge-

stellt. Die Bilanzen und Bilanzkennwerte zum Status quo werden zusammengefasst mit denen der Zwi-

schenjahre und des Zieljahres in Kapitel 6 abgebildet. 

 

Die Gemeinde Swisttal wird im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung entsprechend ihrer Ortsteile 

analysiert. Die zehn Ortsteile bilden bereits sinnvolle Teilgebiete ab und ermöglichen eine effiziente 

Bearbeitung. Die Ortsteile sind alle räumlich getrennt voneinander. Lediglich Dünstekoven liegt auf der 

Gemarkung von Heimerzheim, weshalb diese beiden Ortsteile für weitere Betrachtungen zusammen-

gefasst werden (vgl. Abbildung 5). Die Teilgebiete werden nach der Analyse zusätzlich zusammenge-

fasst. Die betrachteten Ortsteile sind: 

 

¶ Buschhoven 

¶ Essig 

¶ Heimerzheim und Dünstekoven 

¶ Ludendorf 

¶ Miel 

¶ Morenhoven 

¶ Odendorf 

¶ Ollheim 

¶ Straßfeld 
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Abbildung 5: Das Plangebiet der kommunalen Wärmeplanung Swisttal 

 

Die Ortsteile unterscheiden sich zum Teil leicht in ihrer Charakteristik und werden im Folgenden genauer 

untersucht (vgl. Tabelle 2). Heimerzheim und Odendorf weisen einen größeren Anteil an Gewerbe auf, 

während die anderen Ortsteile hauptsächlich von Wohnnutzung geprägt sind. 

 

Tabelle 2: Kurzstatistik über Ortsteile und gesamtes Plangebiet (Stand 11.01.2024, Quelle: Swisttal Homepage) 

Ortsteile Fläche in ha Einwohnerzahl 

Buschhoven 531 3.338 

Essig 170 402 

Heimerzheim +  
Dünstekoven 

1.770 7.073 

Ludendorf 409 525 

Miel 871 1.058 

Morenhoven 749 1.790 

Odendorf 525 4.082 

Ollheim 932 806 

Straßfeld 333 526 

Gemeinde Swisttal 6.222  19.701 
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Im gesamten Plangebiet werden über 97 % der Gebäude zu Wohnzwecken genutzt. Kommunale Ge-

bäude spielen mit insgesamt 0,6 % eine geringere Rolle. Bezogen auf die beheizte Fläche ergibt sich 

eine ähnliche Verteilung, da Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) in Swisttal flächenmäßig eher 

gering vertreten sind und es kaum Unternehmen gibt, die dem Sektor Industrie zuzuordnen sind. Abbil-

dung 6 und Abbildung 7 zeigen die Verteilung.  

 

 

Abbildung 6: Gesamtes Plangebiet: Verteilung Sektoren (Anzahl) 

 

 

Abbildung 7: Gesamtes Plangebiet: Flächenverteilung Sektoren (beheizte Fläche) 
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Zusätzlich zur Gesamtbilanz für die Gemeinde erfolgt eine kartografische Darstellung der dominieren-

den Nutzungstypen der Gebäude auf Baublockebene (vgl. Abbildung 8). Die Konzentration verschiede-

ner Nutzungstypen ist dabei von hoher Bedeutung bei der Beurteilung, ob Abwärme zur Verfügung 

steht, erneuerbare Potenziale nutzbar gemacht werden können oder sich Wärmenetze eignen. Gewerb-

liche oder öffentliche Gebäude können Ankerakteure beim Ausrollen von Wärmenetzen sein. Die Karten 

aller Ortsteile sind in den Anhängen A bis I dargestellt. Odendorf weist den größten Anteil an Gewerbe, 

Handel und Dienstleistungen (GHD) auf, während die größte Vielfalt an Sektoren in Heimerzheim zu 

finden ist. In den weiteren Ortsteilen dominiert der Wohnsektor. 

 

 

Abbildung 8: Ortsteil Buschhoven: Nutzungstypen 

 

 

Im gesamten Plangebiet dominieren Gebäude, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet 

worden sind. Diese Gebäude verfügen in der Regel über ein hohes Einsparpotenzial durch Hüllsanie-

rungen. Abbildung 9 zeigt die Verteilung der Baualtersklassen. Die Baualtersklassen basieren auf den 

Daten des Zensus 2022 (Statistisches Bundesamt, 2022). 
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Abbildung 9: Gesamtes Plangebiet: Baualtersklassen 

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die dominierende Baualtersklasse der Gebäude auf Baublock-

ebene im Ortsteil Buschhoven (Abbildung 10). In den meisten Ortskernen dominieren Gebäude, die vor 

dem ersten Weltkrieg oder zweiten Weltkrieg erbaut wurden. Das weitere Wachstum erfolgte dann 

hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren. Die Ortsteile Odendorf, Morenhoven, Heimerzheim und 

Buschhoven erlebten auch ab dem Jahr 2000 eine weitere Phase des Zubaus. Die Verteilungen der 

dominierenden Baualtersklassen je Baublock in den einzelnen Ortsteilen sind den Anhang A: Busch-

hoven A bis I zu entnehmen.  

 

Abbildung 10: Ortsteil Buschhoven: Dominierende Baualtersklassen 
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Die nachfolgende Abbildung zeigt das Gasnetz im gesamten Plangebiet (Abbildung 11). In allen 

Ortsteilen ist ein Gasnetz vorhanden, wobei der Ortsteil Straßfeld lediglich sehr gering erschlossen ist. 

Auch in den anderen Ortsteilen gibt es bebaute Bereiche, die nicht erschlossen sind. 

 

Abbildung 11: Übersichtskarte des Gasnetzes der Gemeinde Swisttal 

Zusätzlich besteht im Ortsteil Odendorf bereits ein Wärmenetz, das sowohl in die Berechnungen der 

Bestandsanalyse integriert als auch hinsichtlich eines weiteren Ausbaus betrachtet wurde. Das Wärme-

netz ist in Abbildung 12 dargestellt. 
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Abbildung 12: Wärmenetz Odendorf 

In Abbildung 13 ist die Verteilung der Energieträger der Hauptheizungen in der Gemeinde Swisttal dar-

gestellt. Neben dem leitungsgebundenen Energieträger Erdgas (66 %) dominiert in der Gemeinde 

Heizöl mit 20 %. Demnach wird das Untersuchungsgebiet im Status quo zu 86 % durch fossile Energie-

träger versorgt. Bei der Anzahl der installierten Heizungen nimmt die Fernwärme einen Anteil von rund 

2 % ein, während Strom (ohne Wärmepumpen) zu ca. 3 % genutzt wird. 6,5 % der installierten Heizun-

gen werden durch Solar- oder Geothermie und Wärmepumpe versorgt. Da Biomasseheizungen haupt-

sächlich als Zusatzheizungen und weniger als Zentralheizungen installiert werden, entfällt auf diese nur 

ein Anteil von 1 %. 
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Abbildung 13: Gesamtes Plangebiet: Verteilung der Hauptheizungen (Zensus 2022) 

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Verteilung der Energieträger auf Baublockebene in Busch-

hoven (Abbildung 14). In den Anhängen A bis I sind die Energieträger der Hauptheizungen der weiteren 

Ortsteile abgebildet. Sobald ein Heizungstyp mehr als 25 % Anteil am Energiemix im Baublock hat, wird 

er abgebildet. Das Kartenmaterial ist hilfreich, um den Entwicklungsstand der Ortsteile räumlich einzu-

schätzen und um den räumlichen Handlungsdruck in Planungen mit einzubeziehen. Flüssiggas ist in 

der Kartendarstellung Gas zugeordnet. In allen Ortsteilen dominieren die fossilen Energieträger Gas 

und Öl. Der Anteil von Wärmepumpen und Stromheizungen ist hauptsächlich in Gebieten mit einer neu-

eren Bausubstanz erhöht. 
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Abbildung 14: Beispielkarte zu den Energieträger-Clustern, Energieträger in Buschhoven 

Das Heizungsalter der Hauptheizungen ist in Abbildung 15 für die gesamte Gemeinde dargestellt und 

zeigt deutlich, dass bereits mindestens 25 % der Heizungen austauschreif sein könnten, während sogar 

8 % verpflichtend getauscht werden müssen, da sie ein Heizungsalter über 30 Jahre, in diesem Fall 

sogar über 37 Jahre erreicht haben. Ausgenommen von dieser Austauschpflicht sind Niedertemperatur- 

und Brennwertkessel sowie Heizungen mit einer Nennleistung größer 400 kW. Sofern diese Heizungen 

als Hybridheizungen in Kombination mit einem erneuerbaren Energieträger (z.B. Solarthermie) betrie-

ben werden, besteht ebenfalls keine Austauschpflicht.2  

                                                      

 

2 GEG 2024, § 72 Abs. 1 bis 3 
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Abbildung 15: Gesamtes Plangebiet: Baualter der Hauptheizungen 

Der derzeitige Ausbaustand von Dachflächen-Photovoltaik liegt bei 11,1 % des vorhandenen Potenzi-

als. So sind 1.193 Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen installiert und weisen eine Leistung von 15,9 

MWp auf. Mit den installierten Anlagen werden jährlich insgesamt 14,9 GWh Strom erzeugt. 

 

Aus den in Kapitel 2.2.1 dargestellten Merkmalen wurde für jedes Gebäude der Gemeinde Swisttal die 

Wärmemenge eines Jahres im Bestand ermittelt bzw. aus den Verbrauchsdaten übernommen. Zusam-

mengefasst ergibt sich für die Gemeinde daraus eine jährliche Wärmemenge von 146,35 GWh. In Ab-

bildung 16 sind die benötigten Wärmemengen der einzelnen Ortsteile im Vergleich dargestellt. Dabei 

wird deutlich, dass insbesondere Heimerzheim, Odendorf und Buschhoven einen hohen Bedarf aufwei-

sen. 

Zur weiteren Analyse und Abschätzung von Entwicklungen sind Wärmedichte- und Wärmeliniendichte-

karten notwendig. Die Wärmedichten werden auf Baublockebene angegeben, während die Wärmelini-

endichte entlang eines Straßenzuges gebildet werden. Ein Richtwert von über 1500 kWh/m*a bietet 

überschlägig laut Leitfaden der Wärmeplanung3 genügend Wärmeabnahme für ein konventionelles 

Wärmenetz (Tabelle 3). Die angegebenen Richtwerte zeigen allerdings ausschließlich eine Eignung für 

konventionelle Wärmenetze. Für die Prüfung einer Eignung für Kalte Nahwärmenetze kann die Wärme-

liniendichte nur bedingt herangezogen werden. Demnach kann nicht ausschließlich über die Wärmeli-

niendichte auf noch festzulegende Wärmenetz-Eignungsgebiete im Zielszenario geschlossen werden. 

                                                      

 

3 Leitfaden zum Wärmeplanungsgesetz unter: https://www.kww-halle.de/wissen/bundesgesetz-zur-waermepla-

nung 
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Abbildung 16: Wärmebedarf im Status quo nach Ortsteilen 

 

Tabelle 3: Einteilung der Wärmeliniendichte in Eignungskategorien nach Leitfaden der Wärmeplanung 

Wärmeliniendichte 
[kWh/m*a] 

Eignung für Wärmenetze 

0-1.500 
Kein technisches Potenzial bzw. Empfehlung für Wärmenetze bei 

Neuerschließung von Flächen für Wohnen, Gewerbe oder Industrie 
als Kaltes Nahwärmenetz 

1.500-2.000 Empfehlung für Wärmenetze in bebauten Gebieten 

2.000-3.000 
Wenn Verlegung von Wärmetrassen mit zusätzlichen Hürden ver-
sehen ist (z. B. Straßenquerungen, Bahn- oder Gewässerquerun-

gen)  

> 3.000 
Wenn Verlegung von Wärmetrassen mit zusätzlichen Hürden ver-

sehen ist und Anschlussquote geringer ist  

 

Tabelle 4: Einteilung der Wärmedichte in Eignungskategorien nach Leitfaden der Wärmeplanung 

Wärmedichte [MWh/ha*a] Eignung für Wärmenetze 

0-70 Kein technisches Potenzial  

70-175 Empfehlung von Wärmenetzen in Neubaugebieten  

175-415 Empfohlen für Niedertemperaturnetze im Bestand  

415-1.050 Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand  

>1.050 Sehr hohe Wärmenetzeignung  
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Im Anhang sind die kartografischen Abbildungen der Wärmedichten und Wärmeliniendichten für jeden 

Ortsteil im Status quo zu finden. Die untenstehende Abbildung 17 und Abbildung 18 stellen beispielhaft 

die Wärmedichte sowie die Wärmeliniendichte im Ortsteil Buschhoven dar. Wärmedichten und Wärme-

liniendichten der Zwischenjahre und des Zieljahrs werden zusätzlich als Grundlage für die Festlegung 

von Wärmenetz-Eignungsgebieten erarbeitet und demnach im Abschnitt Zielszenario dargestellt. 

 

Abbildung 17: Wärmeliniendichte Status quo in Buschhoven (2023) 
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Abbildung 18: Wärmedichte Status quo in Buschhoven (2023) 
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Die Potenzialanalyse untersucht das Plangebiet auf Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu nutzen 

und in die energetische Versorgung einzubinden. Dies kann die Nutzung von Sonnenenergie, Bio-

masse, Abwärme oder Umweltwärme wie Umgebungsluft, Oberflächengewässer und Geothermie sein, 

oder auch die Nutzung von Windkraft. Der künftig steigende Strombedarf, bedingt u.a. durch die deutlich 

stärkere Nutzung von Wärmepumpen, erfordert es, die lokale Stromproduktion zu erhöhen. Eine alter-

native Beheizung mittels Wärmenetze kann diesen erzeugten Strom ebenfalls einbringen oder die 

Wärme durch lokale Potenziale zumindest in Teilen decken. 

Die Potenzialanalyse fokussiert sich auf die technischen Möglichkeiten zur Erschließung erneuerbarer 

Wärmequellen im Untersuchungsgebiet. Des Weiteren betrachtet sie das Reduktionspotenzial des Wär-

mebedarfs durch energetische Sanierungen (vgl. Kapitel 5.1). Sie basiert auf umfassenden Datensätzen 

aus öffentlichen Quellen und führt zu einer räumlichen Visualisierung der identifizierten Potenziale. Ne-

ben der Bewertung erneuerbarer Wärmequellen wurde ebenfalls das Potenzial für die Erzeugung rege-

nerativen Stroms evaluiert. Im Einzelnen wurden folgende Energiepotenziale erfasst: 

¶ Biomasse: Erschließbare Energie aus organischen Materialien 

¶ Solarthermie (Freifläche & Aufdach): Nutzbare Wärmeenergie aus Sonnenstrahlung 

¶ Oberflächennahe Geothermie: Nutzung des Wärmepotenzials der oberen Erdschichten (inkl. 

Argothermie) 

¶ Tiefengeothermie: Nutzung des Wärmepotenzials aus tieferen Erdschichten 

¶ Luftwärmepumpe: Energetische Nutzung der Umgebungsluft 

¶ Fluss- und Seewasserwärmepumpen: Nutzung der Wasserwärme 

¶ Abwärme aus Klärwerken: Nutzbare Restwärme aus Abwasserbehandlungsanlagen 

¶ Industrielle Abwärme: Erschließbare Restwärme aus industriellen Prozessen 

¶ Grüner Wasserstoff: Aufbau einer Produktion oder Nutzung überregionaler Strukturen 

¶ Windkraft: Stromerzeugungspotenzial aus Windenergie 

¶ Photovoltaik (Freifläche, Agri-PV & Aufdach): Stromerzeugung durch Sonneneinstrahlung 

¶ Wasserkraft: Stromerzeugung durch Staustufen 

Diese detaillierte Erfassung ist eine Basis für die strategische Planung und Priorisierung zukünftiger 

Maßnahmen zur Energiegewinnung und -versorgung. 

Nachfolgend werden in den jeweiligen Kapiteln zunächst Restriktionen beschrieben, die die Verfügbar-

keit von Potenzialen einschränken. Anschließend werden in den jeweiligen Kapiteln die Ergebnisse und 

deren Berechnung für die einzelnen erneuerbaren Energien sowie die Abwärme aus Industrieprozessen 

behandelt.  
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Neben der Erschließung erneuerbarer Energien für eine klimaneutrale Wärmeversorgung sollte auch 

die benötigte Wärmemenge selbst reduziert werden. Dazu ist es erforderlich, insbesondere bei Gebäu-

den mit einer älteren Bausubstanz, energetische Sanierungen durchzuführen. Durch eine Wärmedäm-

mung des Daches bzw. der Geschossdecke, der Wand oder der Kellerdecke ergeben sich erhebliche 

Energieeinsparungen. Auch der Austausch von Fenstern kann zu weiteren Einsparungen und damit zur 

Reduktion des Wärmebedarfs im Gesamten führen. Durch die Senkung des Wärmebedarfs werden 

weniger Ressourcen benötigt und es entstehen geringere Betriebskosten für die Gebäudeeigentü-

mer*innen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass für denkmalgeschützte Gebäude nach § 9 DSchG NRW eine Erlaub-

nispflicht, auch für energetische Maßnahmen, besteht. Aus dem DSchG NRW ergibt sich ein gesetzli-

cher Schutz von Denkmälern, deren Sonderstellung hiermit betont wird. Die Untere Denkmal-behörde 

bietet in Verbindung mit dem Denkmalfachamt individuelle Beratungsmöglichkeiten zur energetischen 

Sanierung und Energieerzeugung bei denkmalgeschützten Gebäuden. 

 

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurde die mittlere jährliche Reduktion des Wärmebedarfs aus dem 

Technikkatalog Kommunale Wärmeplanung verwendet, der im Auftrag des BMWK und BMWSB erstellt 

wurde (Anhang J). Dabei wurde stets die niedrigere jährliche Reduktion gewählt, da diese ein realisti-

scheres Zielszenario für 2045 zeichnet und die angegebene Sanierungsquote bis zum Zieljahr in der 

Gemeinde Swisttal erreichbar scheint. Diese basiert auf dem RedEff-Szenario der Langfristszenarien 

für die Transformation des Energiesystems in Deutschland (Fraunhofer ISI et. al., 2022). Es ist zu be-

tonen, dass diese Sanierungsquote nicht nur technisch machbar, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll 

ist, um bis zum Jahr 2045 langfristig den Energieverbrauch zu senken und Betriebskosten einzusparen. 

Die jährliche Wärmebedarfsreduktion variiert je nach Nutzertyp und Baualtersklasse, da Gebäude mit 

bestimmter Nutzung oder eines bestimmten Baualters ein höheres oder niedrigeres Sanierungspoten-

zial aufweisen können als andere. Die Baualtersklassen mit dem höchsten Sanierungspotenzial sind 

demnach auch diejenigen, die die höchste jährliche Wärmebedarfsreduktion aufweisen. Die mittlere 

jährliche Reduktion des Wärmebedarfs stellt sicher, dass zum Zieljahr die angestrebte Senkung des 

Wärmebedarfs erreicht wird. Diese ist auch als absolute Zahl bezogen auf die beheizte Fläche im Tech-

nikkatalog Kommunale Wärmeplanung angegeben.  

In den Berechnungen wird der Wärmebedarf in der Gemeinde Swisttal gleichmäßig bis zum Zieljahr 

2045 reduziert. Diese Methodik wird angewendet, um bezogen auf Straßenzüge ein realistisches Aus-

bauszenario zu erhalten, auf dessen Basis Wärmenetze geplant und berechnet werden können. Dem-

nach werden keine einzelnen Gebäude in ihrem Wärmebedarf so stark reduziert, wie es bei einer Voll-

sanierung möglich wäre, sondern die gesamten Gebäude werden leicht in ihrem Bedarf gemindert. In 

der Praxis kann der zu erzielende Wärmebedarf auf Einzelgebäudeebene abweichen, auf den gesam-

ten Gebäudebestand gesehen, ist die Abschätzung allerdings als realistisch zu bewerten. 
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Das Einsparpotenzial im Bereich des Wärmebedarfs wurde für das Zwischenjahre 2030, 2035, 2040 

sowie für das Zieljahr 2045 ermittelt. Unter der Annahme der beschriebenen jährlichen Sanierungsraten 

(vgl. Anhang J) kann bis 2045 eine Reduktion des Wärmebedarfs um 28 % erreicht werden. Damit sinkt 

der Wärmebedarf der Gemeinde Swisttal auf 105,46 GWh. 

 

Abbildung 19: Senkung des Wärmebedarfs in GWh bis 2045 

Die Auswirkung der Sanierungen auf den Wärmebedarf und die Wärmeliniendichte werden im Zielsze-

nario kartografisch dargestellt. Davon ausgehend sind Planungen möglich, die auch zukünftige Sanie-

rungen bereits aus wirtschaftlicher und energetischer Sicht berücksichtigen. 

 

Im folgenden Kapitel werden die Technologien in der Gemeinde Swisttal untersucht, die sich für den 

Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung über Wärmenetze eignen. Die Potenziale werden zunächst 

für das gesamte Gemeindegebiet ermittelt, unabhängig davon, ob sich im weiteren Prozess der Wär-

meplanung eine Wärmenetz-Eignung für ein bestimmtes Gebiet ergibt. Demzufolge kann es dazu kom-

men, dass ein Teil der nachfolgend errechneten Potenziale ungenutzt bleibt, sollte in der Nähe keine 

zentrale Wärmeversorgung aufgebaut werden können.

 

Als erneuerbarer Energieträger wird im Folgenden das Biomasse-Potenzial untersucht. Unter Biomasse 

wird in der vorliegenden Untersuchung das Waldgrün gefasst. Dieses kann zu Hackschnitzeln und Pel-

lets verarbeitet werden. Zusätzlich ist auch die Produktion von Biomasse auf landwirtschaftlichen Flä-

chen möglich und wird bereits zur Speisung der Biogasanlage in Odendorf genutzt. Landwirtschaftlich 

erzeugte Biomasse bietet die Möglichkeit, nachwachsende Rohstoffe zu erzeugen oder organische 
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Abfälle nutzbar zu machen. Da weder Daten zur Höhe der anfallenden, organischen Abfälle noch zur 

Flächenverfügbarkeit für die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe bestehen, kann dieses Potenzial 

nicht weiter quantifiziert werden. Insbesondere aus Naturschutz-Perspektive wird der Einsatz von Bio-

masse kritisch diskutiert, da Wälder als CO2-Senken und Habitate gelten. Es gilt die Biomasse verträg-

lich mit den Bedarfen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und dem Naturschutz zu nutzen. Es soll 

abgeschätzt werden, wie hoch das Potenzial der Gemeinde ist, ohne die lokalen Ressourcen zu über-

lasten. 

 

Im Rahmen der Analyse wurden aus diesem Grund diverse Restriktionen und Rahmenbedingungen 

einbezogen, sodass Umweltauswirkungen minimiert und die Nachhaltigkeit gewährleistet wird. Wie in 

Kapitel 2.2.2 beschrieben, führen harte Restriktionen zum unmittelbaren Ausschluss der Fläche, da eine 

Nutzung des Potenzials unter keinen Umständen möglich ist. Weiche Restriktionen hingegen weisen 

nur auf eine bedingte Eignung einer Fläche hin und umfassen in der Regel Restriktionen, die vor einer 

Nutzung gegenüber einem möglichen Ertrag einer Fläche abgewogen werden sollten.  

Harte Restriktionen 

¶ Nationalparks und Naturdenkmäler 

¶ Kernzonen von Biosphären-Reservaten 

Weiche Restriktionen 

¶ FFH- oder Vogelschutzgebiet: FFH- und Vogelschutzgebiete sind gemäß EU-Richtlinien aus-

gewiesene Schutzgebiete zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Bei der Nutzung von Bio-

masse in diesen Gebieten müssen strenge Auflagen eingehalten werden, um negative Auswir-

kungen auf Flora und Fauna zu vermeiden. Umweltverträglichkeitsprüfungen sind notwendig, 

um die ökologischen Werte dieser Gebiete zu schützen. (Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz - LANUV, 2024) 

¶ Weitere nach BNatSchG definierte Schutzzonen 

¶ UNESCO-Weltkulturerbe ĂAlte Buchenwªlder Deutschlandsñ 

 

Für die Berechnung des Biomasse-Potenzials eines Waldgebietes wird zunächst dessen Fläche ermit-

telt sowie eine Verteilung der Baumarten im Gebiet (am 18.06.2024 vom Forstamt erhalten) zugrunde 

gelegt. Auf dieser Basis werden für jede Baumart die jährlichen Zuwachsraten errechnet. Gemeinsam 

mit der Dichte und dem Heizwert wird daraus die maximal jährlich verfügbare Energiemenge errechnet. 

Die Berechnung des Potenzials kann nach zwei verschiedenen Methoden verlaufen, um die untere und 

obere Grenze der bestehenden Potenziale bestimmen zu können. Die herkömmliche Aushaltungsvari-

ante nutzt beim Einschlag nur den Teil des Baumes (14 %) für Energieholz, der sich nicht für Industrie-

holz oder als Stammholz eignet (Abbildung 20). Die Stammholz-PLUS-Variante nutzt auch das Indust-

rieholz. Im Rahmen der Wärmeplanung wird die herkömmliche Aushaltungsvariante als Potenzial aus-

gewiesen, um den Bedarf an Industrieholz nicht zu verschieben und damit den gesamten Holzbedarf zu 

erhöhen. Die herkömmliche Aushaltungsvariante stellt eine nachhaltige Nutzungsform dar, bei der kein 

Wald verloren geht.  
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Demnach wird lediglich der nachwachsende Baumanteil als Grundlage für die Potenzialberechnungen 

herangezogen, sodass eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wald- und Forstwirtschaftsflächen ge-

währleistet bleibt. Naturschutzflächen wie beispielsweise FFH-Gebiete werden in den Potenzialen als 

weiche Restriktionen berücksichtigt, da dort eine nachhaltige Forstwirtschaft möglich ist (vgl. Abbildung 

21).  

 

 

Abbildung 20: Darstellung der Aushaltungsvarianten zur Biomasse-Produktion (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 

Baden-Württemberg- FVA, 2024) 

Unter der Annahme, dass die Heizwerte der Laubbaumarten zwischen 3,7 und 3,9 kWh/kg und der 

Nadelhölzer zwischen 4,1 und 4,2 kWh/kg liegen, ergibt sich für alle geeigneten Waldflächen im Unter-

suchungsgebiet ein Potenzial von 0,36 GWh. In Tabelle 5 ist das Biomasse-Potenzial je Ortsteil darge-

stellt. 

Tabelle 5: Biomassepotenzial in den Ortsteilen und im gesamten Plangebiet 

Ortsteil [MWh/a] 

Buschhoven 80.996 

Essig - 

Heimerzheim + 
Dünstekoven 

205.036 

Ludendorf - 

Miel - 

Morenhoven 71.874 

Odendorf - 

Ollheim - 

Straßfeld - 

Gesamtes 
Plangebiet 

357.906 
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Abbildung 21: Biomassepotenzial 

 

Das Potenzial der Solarthermie zur Wärmeerzeugung wird sowohl auf Freiflächen als auch auf Dach-

flächen betrachtet. Während Freiflächen durch ihre Nähe zu Siedlungsgebieten bewertet werden, wurde 

bei Dachflächen das technische Potenzial ohne Einbezug des Denkmalschutzes ausgewiesen. Insge-

samt ermöglicht die Nutzung beider Flächentypen eine effiziente und vielseitige Anwendung der Solar-

thermie zur Deckung des Wärmebedarfs. 

Im Folgenden wird das Potenzial von Solarthermie-Freiflächen untersucht. Im Gegensatz zu den Dach-

flächen-Potenzialen ist bei Freiflächenanlagen die Nähe zu potenziellen Wärmenetzen erforderlich, um 

das Potenzial nutzbar zu machen. Im Rahmen der Potenzialanalyse werden alle verfügbaren Flächen 

dargestellt, die im Zielszenario für eine Einbindung in ein Wärmenetz geprüft werden müssen. 

 

Im Folgenden wird das Potenzial für Solarthermie auf Freiflächen bestimmt. Hierbei werden die Bestim-

mungen nach EEG (2023), §37, Abs. 1, 2, 3 zu Grunde gelegt. Untersucht werden im Rahmen der 

Kommunalen Wärmeplanung Flächenpotenziale, die kein entwässerter, landwirtschaftlich genutzter 

Moorboden sind und bei denen es sich um 

¶ Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer 

Nutzung handelt 

¶ Flächen im Abstand von 500 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, längs von 

Autobahnen oder Schienenwegen handelt (davon sind 200 Meter planungsrechtlich privilegiert) 

¶ Ackerflächen oder Grünland handelt, die in einem landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet lie-

gen 
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Bei der Berechnung von Solarthermie-Potenzial sind Restriktionen zu beachten, die sich in harte und 

weiche Restriktionen unterteilen. 

 
Harte Restriktionen: 

¶ Siedlungsflächen 

¶ Straßen- und Schienenflächen 

¶ Gewässer 

¶ Wald- und Forstflächen 

¶ Naturschutzgebiete 

¶ Nationalparke 

¶ Biosphärengebiete Kernzonen 

¶ Biotope 

¶ FFH-Gebiete/ Natura 2000-Gebiete 

¶ Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Hinweis: Der aktuelle Regionalplanentwurf umfasst eine Ausweitung von Bereichen für den 

Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE), die die umsetzbaren Flä-

chenpotenziale nach Inkrafttreten einschränken können 

¶ Freiflächen mit mittlerer Bodenwertzahl > 55 

¶ Überflutungsflächen HQ100 (letzte Aktualisierung am 05.04.2022, dargestellt im Landesent-

wicklungsplan von 07/2024) 

¶ Wasserschutzgebietszonen, Zone I (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz- 

LANUV, 2024) 

¶ Eine Hangneigung >20° (wird als hoher technischer Aufwand und nicht ökonomisch gesehen) 

(Bezirksregierung Köln, 2024) 

¶ Max. 1000 Meter Abstand zur Siedlungsfläche (wird als hoher technischer Aufwand und nicht 

ökonomisch gesehen) 

Weiche Restriktionen: 

¶ Biotopverbund 

¶ Biosphärengebiete Entwicklungs-/Pflegezonen 

¶ Wasserschutzgebietszonen Zone II 

Demnach wird unterschieden in das technische Potenzial exklusive weiche Restriktionen und das Po-

tenzial (inkl. weiche Restriktionen). Zusätzlich zu den Restriktionen ist für die Wirtschaftlichkeit eines 

Projektes der Flächenzuschnitt, die Sonneneinstrahlung und die Nähe zum Siedlungsgebiet entschei-

dend. Aus diesem Grund werden Flächen, die eine maximale Entfernung von 200 Metern zum Sied-

lungsgebiet aufweisen, zusätzlich als gut geeignet gekennzeichnet. Bei der Potenzialanalyse wurden 

diese Aspekte so gut wie möglich berücksichtigt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich aufgrund 

von methodischen Einschränkungen Ungenauigkeiten ergeben können und dass es in jedem Fall eine 

weitere Fachplanung zur Flächenausweisung bedarf. Dabei müssen weitere Einschränkungen wie die 

Drainierung einer Fläche oder auch Hochwassergefahrenkarten Berücksichtigung finden. Abrufbar sind 

diese unter www.geoportal.de oder www.flussgebiet.nrw.de. 
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Die betrachteten Flächen eignen sich zum Teil sowohl für Photovoltaik als auch für Solarthermie-Anla-

gen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Solarthermie-Freiflächenanlagen die räumliche 

Nähe zu einer Wärmenetz-Heizzentrale gegeben sein sollte, damit die erzeugte Wärme effizient genutzt 

werden kann. Die Nutzung für PV oder Solarthermie ist daher im Einzelfall und unter Berücksichtigung 

weiterer Planungen zu entscheiden. Durch die Flächenkonkurrenz kann sich das Flächenpotenzial für 

Solarthermie in der Realität einschränken. Das dargestellte Potenzial entlang der Bahnstrecke kann erst 

nach vollzogenem zweigleisigen Ausbau Berücksichtigung in der Planung finden, da zuvor weder eine 

planungsrechtliche Privilegierung noch eine rechtliche Umsetzbarkeit nach dem EEG möglich ist. Da 

die Potenziale die Möglichkeiten für das Zielszenario im Jahr 2045 aufzeigen sollen, wird das Potenzial 

der Bahnstrecke integriert. Dieses ist allerdings erst als zweite Priorität hinter den Seitenstreifen der 

Autobahn zu betrachten. 

Für die Berechnung des möglichen Ertrags werden pro ha Fläche 2.000 MWh/a Ertrag angenommen 

(Steinbeis Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme- Solites, 2024). 

Das Potenzial für Freiflächen-Solarthermie stellt sich für die einzelnen Ortsteile wie folgt dar: 

Tabelle 6: Potenzial Solarthermie-Freiflächenanlagen 

Ortsteil 

Technisches Poten-
zial  

[GWh/a] (gut geeig-
net) 

Technisches Potenzial  
[GWh/a] (geeignet) 

Technisches Potenzial  
[GWh/a] (bedingt geeignet) 

Buschhoven - - - 

Essig - - - 

Heimerzheim + 
Dünstekoven 

- 4,38 - 

Ludendorf - - - 

Miel - 3,52 - 

Morenhoven - - - 

Odendorf - - - 

Ollheim - 14,72 - 

Straßfeld - - - 

Gesamtes 
Plangebiet 

- 22,62 - 

Insgesamt ergibt sich für Swisttal ein technisches Potenzial von 22,62 GWh/a für die Wärmeerzeugung 

durch Solarthermie-Freiflächenanlagen auf gut geeigneten, geeigneten und bedingt geeigneten Flä-

chen. Auf den untersuchten Gebieten liegen keine oder lediglich weiche Restriktionen vor (vgl. Abbil-

dung 22). 
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Abbildung 22: Potenzialflächen Freiflächen-Solarthermie 

 

Agrothermie bezeichnet die Nutzung von Erdwärme unter Ackerflächen. In einer Tiefe von zwei bis drei 

Metern werden großflächig Erdwärmekollektoren eingebracht, um weiterhin eine landwirtschaftliche 

Nutzung zu gewährleisten. Erdwärmekollektoren sind Wärmetauscher, die inzwischen auch verlegt wer-

den können, ohne den fruchtbaren Boden abtragen und wieder aufschütten zu müssen. Ähnlich wie bei 

dezentral genutzten Erdwärmekollektoren handelt es sich um Oberflächennahe Geothermie. Dabei wird 

die konstante Erdtemperatur genutzt und diese Wärme über ein Rohrsystem mit Wärmeträgerflüssigkeit 

zu einem Wärmenetz geleitet. Dieses Wärmenetz kann in verschiedenen Formen ausgeführt werden, 

z.B. mit dezentralen Wärmepumpen in jedem angeschlossenen Gebäude oder einer zentralen Groß-

Wärmepumpe. Die konkreten Einbindungsmöglichkeiten werden im Zielszenario genauer beschrieben 

sein. 

Da die Temperatur des Erdreichs in 2-3 Metern unter der Erdoberfläche im deutschen Mittel zwischen 

0 °C und 18 °C liegt, muss das Temperaturniveau mithilfe einer Wärmepumpe auf die erforderliche 

Vorlauftemperatur der Heizung angehoben werden. Der Temperaturunterschied, den die Wärmepumpe 

ausgleichen muss, ist dennoch geringer als bei der Umgebungsluft in den Wintermonaten. Aus diesem 

Grund ist der Betrieb einer Sole/Wasser-Wärmepumpe in der Regel effizienter als der einer Luft/Was-

ser-Wärmepumpe.

 

In den Bereichen der Wasserschutzgebietszonen I ï II sind Erdwärmekollektoren nicht genehmigungs-

fähig, sodass auch keine Agrothermie möglich ist. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen kann 

Agrothermie in den Wasserschutzgebietszonen IIIA genehmigt werden. Gemäß dem Informationssys-

tem für oberflächennahe Geothermie (ISONG) des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
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Baden-Württemberg zählen zu diesen Voraussetzungen, dass kein Kontakt zu dem Grundwasser be-

stehen darf, eine natürliche flächenhafte Dichtschicht bestehen oder eine Dichtschicht aus einem natür-

lichen mineralischen Material eingebracht werden muss. Insofern die Grundwasserüberdeckung zwi-

schen dem Erdwärmekollektor und dem höchsten Grundwasserstand mindestens einen Meter beträgt 

und der Kollektor nur mit Wasser betrieben wird, ist die Dichtschicht ggf. nicht notwendig.  

Bei der Berechnung des Agrothermie-Potenzials sind Restriktionen zu beachten, die sich in harte und 

weiche Restriktionen unterteilen. 

Harte Restriktionen: 

¶ Max. 2000 Meter Abstand zur Siedlungsfläche wird als hoher technischer Aufwand und nicht 

ökonomisch gesehen 

¶ Flachgründige Standorte 

¶ Wasserschutzgebiete Zone 1 und 2 

¶ Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Hinweis: Der aktuelle Regionalplanentwurf umfasst eine Ausweitung von Bereichen für den 

Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE), die die umsetzbaren Flä-

chenpotenziale nach Inkrafttreten einschränken können 

Weiche Restriktionen: 

¶ Drainierte landwirtschaftliche Flächen (da keine Daten dazu vorliegen, wird das gesamte Acker-

land als ĂEinzelfallbetrachtungñ ausgewiesen) 

¶ Grünland (könnte zurückgewandelt werden in Ackerland und drainiert werden, weshalb es als 

geeignet ausgewiesen wird) 

Harte Restriktionen führen zum unmittelbaren Ausschluss der Fläche. Weiche Restriktionen bewirken 

bei Ackerland eine Kennzeichnung als Einzelfallbetrachtung. Dauergrünland wird als besonders geeig-

net f¿r Agrothermie angesehen, weshalb diese Flªchen als Ăgut geeignetñ markiert werden. Gr¿nland 

wird als Abstufung dazu lediglich als Ăgeeignetñ bezeichnet. Zusªtzlich zu den Restriktionen ist f¿r die 

Wirtschaftlichkeit eines Projektes der Flächenzuschnitt, die konkrete Entzugsleistung des Bodens und 

die Nähe zum Siedlungsgebiet entscheidend. Bei der Potenzialanalyse wurden diese Aspekte so gut 

wie möglich berücksichtigt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich aufgrund von methodischen 

Einschränkungen Ungenauigkeiten ergeben können und dass es in jedem Fall einer weitere Fachpla-

nung zur Flächenausweisung bedarf. Dabei müssen weitere Einschränkungen wie Hochwassergefah-

renkarten Berücksichtigung finden. Abrufbar sind diese unter www.geoportal.de oder www.flussge-

biet.nrw.de.
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Es besteht die Möglichkeit, dass sich die betrachteten Flächen auch für andere Energieträger, zum 

Beispiel Agri-PV eignen. Zum Teil kann auch eine Mehrfachnutzung der Fläche möglich sein. Dies ist 

allerdings im Einzelfall zu prüfen. Damit die erzeugte Wärme effizient genutzt werden kann, muss bei 

Agrothermie-Anlagen die räumliche Nähe zu einer Wärmenetz-Heizzentrale gegeben sein. Die Einbin-

dung in ein Wärmenetz ist daher im Einzelfall und im Rahmen der Wärmeplanung erst nach festgeleg-

tem Zielszenario zu bewerten und unter Berücksichtigung weiterer Planungen zu entscheiden.  

Für die Berechnung des möglichen Ertrags werden pro ha Fläche 400 MWh/a Ertrag angenommen 

(Professur für Agrarsystemtechnik der TU Dresden, Doppelacker GmbH, 2023). Der Coefficent of Per-

formance (COP) beschreibt als Kennwert einer Wärmepumpe das Verhältnis der erzeugtem Wärme zur 

benötigtem Antriebsenergie bzw. dem benötigten Strom und wird mit 4 angenommen.  

Das Potenzial für Agrothermie stellt sich für die einzelnen Ortsteile wie folgt dar: 

Tabelle 7: Potenzial Agrothermie (Erzeugernutzwärme ς nach Einsatz einer Wärmepumpe) 

Ortsteil 

Technisches Poten-
zial  

[GWh/a] (gut geeig-
net) 

Technisches Poten-
zial  

[GWh/a] (geeignet) 

Technisches Potenzial  
[GWh/a] (Einzelfallbetrachtung) 

Buschhoven 2,6 0,15 37,7 

Essig - 0,85 67,1 

Heimerzheim + 
Dünstekoven 

17,2 0,96 149,0 

Ludendorf 3,5 2,0 164,1 

Miel 22,0 5,09 241,5 

Morenhoven 5,8 2,78 119,0 

Odendorf 1,9 2,81 172,6 

Ollheim 5,9 7,3 345,7 

Straßfeld 3,6 0,21 115,9 

Gesamtes 
Plangebiet 

62,5 22,17 1412,6 

Insgesamt ergibt sich für Swisttal ein technisches Potenzial von 1.497,3 GWh/a für die Wärmeerzeu-

gung durch Agrothermie auf gut geeigneten, geeigneten Flächen und Flächen zur Einzelfallbetrachtung. 

Auf den untersuchten Gebieten liegen keine oder lediglich weiche Restriktionen vor (vgl. Abbildung 23). 
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Abbildung 23: Potenzialflächen Agrothermie 

 

Oberflächennahe Gewässer bieten ein großes Potenzial für die nachhaltige Wärmeerzeugung. Durch 

die Nutzung von Flusswärme und Seethermie kann Wärmeenergie effizient gewonnen werden, ohne 

fossile Brennstoffe zu verbrauchen. Dabei müssen jedoch zahlreiche ökologische und technische Fak-

toren berücksichtigt werden, um die natürlichen Wasserressourcen zu schützen und deren bestehende 

Nutzungen nicht zu beeinträchtigen. 

 

Bei der Nutzung von oberflächennahen Gewässern zur Wärmeerzeugung müssen verschiedene ökolo-

gische und technische Aspekte berücksichtigt werden. Die Gewässerstrukturgüte, die unter anderem 

Abflussdynamik, Tiefenvariabilität und die Vielfalt des Sohlensubstrats umfasst, darf keinesfalls beein-

trächtigt werden. Zudem muss der Abfluss des Gewässers uneingeschränkt bleiben, sodass keine Fol-

gewirkungen den natürlichen Wasserfluss behindern. Ebenso dürfen bestehende Nutzungen wie die 

Schifffahrt und Maßnahmen des Gewässerschutzes, etwa der Hochwasserschutz, durch die Größe der 

Anlage nicht beeinträchtigt werden. 

Auch die Gewässerökologie und -beschaffenheit müssen unverändert bleiben, um das ökologische 

Gleichgewicht zu erhalten. Temperaturveränderungen im Gewässer sind besonders kritisch, da sie das 

Artenspektrum, die Physiologie und die Reproduktion von Fischen und Makrozoobenthos beeinflussen 

können. Daher ist es notwendig, Maximaltemperaturen und Aufwärmspannen gewässerökologisch zu 

beurteilen, wobei die Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (OGewV) als Orientierungshilfe 

dienen kann. 
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Zum Schutz vor Leckagen sind angemessene Sicherheitsvorkehrungen und -einrichtungen zu treffen, 

wobei mögliche Folgen sorgfältig abzuschätzen sind. Vor der Umsetzung eines Projekts muss geprüft 

werden, ob alternative Wärmequellen besser geeignet sind, um die ökologischen Auswirkungen auf das 

Gewässer zu minimieren. So wird sichergestellt, dass die natürliche Beschaffenheit und Nutzung der 

Gewässer nicht beeinträchtigt werden. 

 

Flusswärme 

Zur Berechnung des Potenzials der Umweltwärme aus Oberflächengewässern wurde der Swistbach 

betrachtet (vgl. Abbildung 24). Die Pegel- und Durchflussdaten vom Swistbach wurden für die Jahre 

2012 bis 2019 vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen bereit-

gestellt. Für weitere kleine Bäche waren keine Durchflussdaten vorhanden. Durch die Größe und den 

damit einhergehenden niedrigen Wasserstand kann das Potenzial für Flusswärme bei weiteren Bächen 

ausgeschlossen werden. Hingegen wurde beim Swistbach für zwei Entnahmestellen insgesamt ein Po-

tenzial von 11,50 GWh berechnet. Unter der Beachtung der Grenzwerte, dass die Temperaturdifferenz 

des Flusses und nach Wiedereinleitung des abgekühlten Wassers maximal 1 K beträgt und nicht unter 

2 °C fällt, lässt sich beim Swistbach eine potenzielle Entzugsenergie von 7,66 GWh/a berechnen. Nach 

der Anhebung des Temperaturniveaus mittels Wärmepumpe ergibt sich eine Wärmeenergie von 11,50 

GWh/a. Dabei wird dem Swistbach 10 % des Massenstroms entnommen und über einen Wärmetau-

scher um 3 K abgekühlt. Die Mischtemperatur sinkt dabei maximal um 0,8 K. Bei der Veränderung der 

Mischtemperatur wird dabei nicht nur die entnommene Wassermenge und die maximale Temperatur-

veränderung zugrunde gelegt. Insbesondere die Strömung, die Beschaffenheit des Flussbetts sowie die 

Verwirbelungen im Gewässer bewirken eine Schwankung im Jahresverlauf und werden über einen Re-

alitätsfaktor abgebildet. 

Zu erwähnen ist, dass die Wärmeenergie in den Wintermonaten am höchsten ist, was vor allem durch 

den höheren Massenstrom zustande kommt. 
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Abbildung 24: Darstellung der untersuchten oberflächennahen Gewässer zur Wärmeerzeugung 

Seethermie 

In der betrachteten Region gibt es keinen See, der sich für die Seethermie eignet. Geeignete Seen 

müssen eine ausreichende Tiefe aufweisen und dürfen keine Baggerseen sein. Zudem ist eine stabile 

Temperaturschichtung erforderlich, um eine effiziente Wärmenutzung zu gewährleisten. 

 

Tiefengeothermie wird in Deutschland für die Wärmewende zukünftig an Bedeutung gewinnen, so der 

politische Konsens. Das Bundeswirtschaftsministerium startete 2022 einen Konsultationsprozess mit 

Bundesländern, Unternehmen und Verbänden zur verbesserten Nutzung von Erdwärme. Angestrebt 

wird eine zu 50 % klimaneutrale Erzeugung von Wärme bis 2030. Hinsichtlich der Umsetzung dieses 

Ziels enthªlt die ĂErºffnungsbilanz Klimaschutzñ des Bundesministeriums f¿r Wirtschaft und Klimaschutz 

(BMWK) vom Januar 2022 konkrete Ziele in Bezug auf den Ausbau der Nutzung des geothermischen 

Potenzials. 10 TWh/a aus der tiefen und mitteltiefen Geothermie sollen bis 2030 weitestmöglich er-

schlossen werden. Das entspricht einer Verzehnfachung der aktuellen Einspeisung in Wärmenetze aus 

geothermischer Energie. Das BMWK sieht daher vor, bis 2030 mindestens 100 weitere geothermische 

Projekte zu initiieren. Dies inkludiert deren Anschluss an Wärmenetze und die Bereitstellung von ge-

othermischer Energie für industrielle Prozesse, Quartiere und Wohngebäude (BMWK, 2022). 

Die Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels lauten wie folgt (BMWK, 2022): 

¶ Austausch mit Akteuren ï Dialogprozess zu notwendigen Maßnahmen 

¶ Datenkampagne ï Systematische Bereitstellung vorhandener Daten, um die Grundlage für er-

folgreiche Projekte zu ermöglichen 

¶ Explorationskampagne ï vom Bund teilfinanzierte Exploration in Gebieten, die eine hohe Er-

folgswahrscheinlichkeit für konkrete Projekte bieten 
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¶ Planungsbeschleunigung ï Optimierungspotenziale in Genehmigungsverfahren identifizieren 

und heben 

¶ Förderprogramme ï Impulse für die Marktbereitung und Wettbewerbsfähigkeit geben 

¶ Risikoabfederung ï Prüfung von Risikoabsicherungsinstrumenten 

¶ Fachkräftesicherung ï Entwicklung von Strategien zur Nachwuchsgewinnung 

¶ Akzeptanz ï Informationsveranstaltungen und Akzeptanzprogramme als integraler Bestandteil 

eines jeden Projekts 

Als grundlastfähige erneuerbare Energiequelle nimmt Tiefengeothermie folglich eine bedeutende Stel-

lung für die Wärmewende ein. Für Kommunen, die sich in Teilen Deutschlands mit einem hohen theo-

retischen Potenzial für Tiefengeothermie befinden, kann die mögliche Gewinnung von thermischer 

Energie durch Tiefengeothermie Anlagen einen großen Schritt in Richtung klimaneutrale Wärmeversor-

gung bedeuten.  

 

Eine umfassende Analyse der Realisierbarkeit einer tiefengeothermischen Bohrung kann erst nach ei-

ner seismologischen Untersuchung erfolgen. Aufgrund fehlender Vergleichsprojekte in der Umgebung 

kann die Umsetzbarkeit im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Swisttal nicht ein-

geschätzt werden. 

 

Aufgrund fehlender detaillierter Untersuchungen und Daten kann im Rahmen der Kommunalen Wärme-

planung Swisttal kein Potenzial für Tiefengeothermie ermittelt werden, da Einzelfallprüfungen den De-

tailgrad einer Kommunalen Wärmeplanung überschreiten. 

 

Abwärme aus Industrie stellt ein erhebliches, oft ungenutztes Energiepotenzial dar. In industriellen Pro-

zessen entstehen große Mengen an Wärme, die häufig ungenutzt in die Umgebung abgegeben werden. 

Die Rückgewinnung und Nutzung dieser Abwärme kann zur Energieeffizienzsteigerung und Reduktion 

von Treibhausgasemissionen beitragen. Technologische Fortschritte ermöglichen mittlerweile eine ef-

fektive Integration dieser Wärmequellen in bestehende Energiesysteme, was sowohl ökologische als 

auch ökonomische Vorteile bietet. 

Industriebetriebe verfügen teils über große Abwärmequellen, die, je nach Temperaturniveau der Quelle, 

für die Einspeisung in warme oder kalte Wärmenetze erschlossen werden können. Bei Temperaturen 

unter 65°C ist zwingend eine Wärmepumpe zur Anhebung des Temperaturniveaus erforderlich, wenn 

eine Einspeisung in ein warmes Wärmenetz erfolgen soll. 
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Abbildung 25: Temperaturniveau der Abwärme nach Industriezweigen (Dunkelberg, Acker, Baerens, Blömer, & Weiß, 2023)

 

Die Nutzung gewerblich anfallender Abwärme bietet sich an, wenn z.B. im Rahmen von Industriepro-

zessen entstehende Wärme nicht im Betrieb selbst direkt genutzt werden kann. Hierbei kann geprüft 

werden, ob die anfallende Abwärme über Einbindung in ein Wärmenetz technisch und wirtschaftlich 

sinnvoll durch andere Wärmeverbraucher in der Umgebung genutzt werden kann. Eine wichtige Vo-

raussetzung hierfür ist, dass eine gesicherte Abwärmemenge auch zukünftig zur Verfügung stehen wird. 

Zur Erhebung der gewerblichen Abwärmepotenziale in Swisttal wurde im Zuge der Erarbeitung der Wär-

meplanung eine schriftliche Befragung durchgeführt. Hierbei wurde ein Fragebogen eingesetzt, der Fra-

gen zu Energieverbräuchen und Abwärmepotenzialen umfasst. Angeschrieben wurden hierbei Unter-

nehmen, die theoretisch über ein Abwärmepotenzial verfügen könnten. Darunter fallen beispielsweise 

Unternehmen, die der verarbeitenden Industrie angehören, aber auch Rechenzentren, Krankenhäuser, 

Biogasanlagen und Müllverbrennungsanlagen. Die anzuschreibenden Unternehmen wurden zuvor ge-

meinsam mit der Wirtschaftsförderung der Gemeindeverwaltung festgelegt. Insgesamt wurden 84 Un-

ternehmen kontaktiert, wovon 10 Unternehmen ausgefüllte Fragebögen abgegeben haben. 

 

Ein Betrieb hat angegeben, dass Abwärmepotenziale vorhanden sind. Das quantifizierbare, industrielle 

Abwärmepotenzial liegt aktuell bei 4.000 MWh/a. Allerdings werden davon bereits 1900 MWh/a für die 

Wärmeversorgung genutzt. Zukünftig könnte bei der Firma Hündgen nach einem Ausbau außerdem ein 

Abwärmepotenzial von bis zu 1.000.000 MWh/a bestehen. Da dieses allerdings erst nach einem Ausbau 

besteht, wird es zunächst nicht als Potenzial gekennzeichnet, für das Zielszenario jedoch berücksichtigt. 
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Abwärme aus Abwasser kann eine wertvolle Energiequelle sein, insbesondere in Bezug auf Kläranla-

gen. Durch die Nutzung der natürlichen Temperaturunterschiede zwischen Abwasser und Umgebungs-

luft können effiziente Wärmetauscher eingesetzt werden, um die Abwärme zu extrahieren. Die Verfüg-

barkeit und Effizienz dieser Energiequelle hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Tem-

peratur des Abwassers, die Durchflussmenge und die Infrastruktur der Kläranlage. 

 

Im Winter bleibt das Abwasser bei etwa 10 bis 12 °C, während es im Sommer auf 17 bis 20 °C erwärmt 

wird. Um es effizient zu nutzen, muss ein Mindestdurchmesser der Kanäle von DN 800 vorliegen, was 

einem Durchfluss von 8-10 l/s und einem Einzugsgebiet von 7000 Einwohner*innen entspricht. Die Ent-

zugsleistung beträgt bei einer Länge von 1 m und einer Fläche von 1 m² etwa 2,5 kW (für DN 800-1000). 

Hinzu kommt die Leistung einer Wärmepumpe mit einem COP von 4, was einer Heizleistung von 3,3 

kW entspricht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jede Situation individuell geprüft werden muss, 

da Gefälle und Geometrie einen starken Einfluss auf die Effizienz haben können.

 

Um das Potenzial der Wärme aus dem Abwasser der Abwasserreinigungsanlagen in Heimerzheim und 

Miel zu berechnen, wurde der gereinigte Ablauf genauer untersucht. Mithilfe der Daten zu den ange-

schlossenen Einwohnern der Kläranlagen konnte unter Annahme einer Temperaturdifferenz von 4 K 

eine potenzielle Entzugsenergie von 2,9 GWh (Heimerzheim) und 1,7 GWh (Miel) berechnet werden. 

Deren Gewinnung erfolgt mittels einzubringendem Wärmetauscher im Kläranlagenablauf. Unter der An-

nahme einer Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4,1 ergibt sich eine Wärmeenergie 

von 4,4 GWh (Heimerzheim) und 2,5 GWh (Miel). Auch wenn die Kläranlagen in der Zukunft abgeschal-

tet und eine Druckleitung zu anderen Kläranlagen eingerichtet werden sollte, ist von einer ähnlichen 

Jahresabwassermenge und demnach einem ähnlich hohen Potenzial auszugehen. 

 

Zur Nutzung von Wasserstoff gibt es bundesweit vielfältige Pilotprojekte, und die Thematik wurde mit 

der Wasserstoffstrategie auch auf die politische Agenda gesetzt. Der Einsatz wird vorwiegend für den 

industriellen Sektor vorgesehen, um dort bisherige Gasverbräuche auf eine klimafreundliche Alternative 

umzustellen. Bezüglich der Nutzung von Wasserstoff über die bestehenden Gasnetze sind die weiteren 

technologischen und politischen Entwicklungen abzuwarten. Mit aktuell plausiblen Preisannahmen ist 

ein wirtschaftlich vertretbarer Einsatz von Wasserstoff zur Versorgung von Wohngebäuden oder auch 

kleineren Gewerbeeinheiten nicht darstellbar. 

Wo der Wasserstoff im Einzelnen zusätzlich zu lokalen und regionalen Großprojekten erzeugt bzw. wo-

her er importiert werden wird, unterliegt selbstverständlich in hohem Maße den politischen Rahmenbe-

dingungen und Lieferverträgen mit Partnerländern und liegt damit auch nicht im Einflussbereich der 

lokalen Netzbetreiber. 
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Im Folgenden werden die Potenziale für eine dezentrale Wärmeversorgung untersucht. Die nachfolgen-

den Technologien sind für einen Einsatz in einem einzelnen Gebäude geeignet und sollen die Möglich-

keiten für Gebiete verdeutlichen, die nicht durch ein Wärmenetz versorgt werden können. Wenn zu 

diesem Zeitpunkt bereits möglich, wird stets das technische Potenzial ermittelt. In weiteren Planungen 

kann daraus abgeleitet das wirtschaftliche Potenzial berechnet werden. 

 

Die Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen hat das Potenzial, den Energieverbrauch und die Treib-

hausgasemissionen zu reduzieren, indem die Wärme der Umgebungsluft als Energiequelle genutzt 

wird. Die Ermittlung der Potenziale für die Anwendung von Luft-Wärmepumpen in Gebäuden hängt von 

einer Vielzahl von Faktoren ab. Diese umfassen neben den örtlichen Gegebenheiten auch technische 

Parameter der Wärmepumpen und lärmschutzrechtliche Aspekte. 

 

Die Nutzung der Umgebungsluft ist grundsätzlich aufgrund der unbegrenzt vorkommenden Ressource 

nicht limitiert. Die Einsatzmöglichkeiten können allerdings durch Abstandsregelungen zu Gebäuden ein-

geschränkt sein. Im Vergleich zu den übrigen Wärmepumpentypen, bis auf Luft/Luft-Wärmepumpen, 

weisen Luft/Wasser-Wärmepumpen den geringsten Wirkungsgrad auf. Das wirtschaftliche Potenzial 

kann dem Ausbauzustand im Zieljahr gleichgesetzt werden und wird im Zielszenario dargestellt. 

 

Geothermie bezeichnet die unter der Erdoberfläche vorhandene Wärmeenergie, die der Mensch durch 

verschiedene Verfahren erschließen und für sich nutzbar machen kann. Im Mitteleuropäischen Durch-

schnitt beträgt die vertikale Temperaturzunahme, der geothermische Gradient, ca. 3 °C pro 100 m Tiefe 

(Bundesverband Geothermie, 2024). In Abhängigkeit der Nutzungsintention, d.h. Gewinnung thermi-

scher Energie und / oder Stromerzeugung, der geologischen Gegebenheiten und der Größe der End-

abnehmer, muss dementsprechend tief gebohrt werden.  

Oberflächennahe Geothermie kann mit Hilfe unterschiedlicher Technologien für die dezentrale, zum Teil 

auch für die zentrale Wärmeversorgung mittels kalter Wärmenetze eingesetzt werden. Für Swisttal stell-

ten sich Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden als geeignete Technologien heraus. Erdwärmekol-

lektoren sind Wärmetauscher, die horizontal in einer Tiefe von ungefähr 1,50 m unter der Oberfläche 

eingebracht werden. Sie nutzen die konstante Erdtemperatur und leiten diese Wärme über ein Rohr-

system mit Wärmeträgerflüssigkeit zu einer Wärmepumpe. Dort wird die Wärme für die Beheizung von 

Gebäuden oder die Warmwasserbereitung aufbereitet. Diese Technologie eignet sich insbesondere für 

einzelne (Wohn-) Gebäude, sprich eine dezentrale Wärmeversorgung.  

Erdwärmesonden nutzen konstante Erdtemperaturen in Tiefen von bis zu mehreren hundert Metern, 

um in einem System aus Sonde und Wärmepumpe die Erdwärme zu erschließen. Neben der dezentra-

len Wärmeversorgung können Erdwärmesonden als Felder angelegt werden und so zur Wärmeversor-

gung eines (kalten) Wärmenetzes beitragen.  
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Da die Temperatur des Erdreichs bis 100 Meter unter der Erdoberfläche im deutschen Mittel bei 11 °C 

liegt, muss das Temperaturniveau mithilfe einer Wärmepumpe auf die erforderliche Vorlauftemperatur 

der Heizung angehoben werden. Insbesondere bei der Nutzung einer Erdwärmesonde ist der Tempe-

raturunterschied, den die Wärmepumpe ausgleichen muss, wesentlich geringer als bei der Umgebungs-

luft in den Wintermonaten. Aus diesem Grund ist der Betrieb einer Sole/Wasser-Wärmepumpe in der 

Regel effizienter als der einer Luft/Wasser-Wärmepumpe. 

 

Erdwärmekollektoren 

In den Bereichen der Wasserschutzgebietszonen I ï II sind Erdwärmekollektoren nicht genehmigungs-

fähig. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen können Erdwärmekollektoren in den Wasser-

schutzgebietszonen IIIA eingebracht werden. Gemäß dem Informationssystem für oberflächennahe Ge-

othermie (ISONG) des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg zählen 

zu diesen Voraussetzungen, dass kein Kontakt zu dem Grundwasser bestehen darf, eine natürliche 

flächenhafte Dichtschicht bestehen oder eine Dichtschicht aus einem natürlichen mineralischen Material 

eingebracht werden muss. Insofern die Grundwasserüberdeckung zwischen dem Erdwärmekollektor 

und dem höchsten Grundwasserstand mindestens einen Meter beträgt und der Kollektor nur mit Wasser 

betrieben wird, ist die Dichtschicht ggf. nicht notwendig. Die Installation und Inbetriebnahmen von Erd-

wärmekollektoren bedarf stets einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Die Berechnung der Entzugsleistungen sowie die Bewertung der Erdwärmekollektoren erfolgte unter 

der Annahme, dass die unbebauten Grundstücksflächen vollständig unversiegelt sind. Die Potenzialbe-

rechnungen können nicht dazu dienen, eine konkrete Dimensionierung von Erdwärmekollektoren für ein 

Grundstück vorzunehmen. Dazu müsste zunächst die Bodenart konkret untersucht werden, da sich 

diese in Siedlungsgebieten stark vom lokal anstehenden Boden unterscheiden kann. Außerdem wurden 

die versiegelten Flächen der Grundstücke bei den Berechnungen nicht berücksichtigt, sodass die zu 

realisierende Kollektorfläche abweichen kann.  

Insgesamt gilt es zu beachten, dass die Ausweisung des technischen Gesamtpotenzials nur Grundstü-

cke einschließt, bei denen der Bau von Erdwärmesonden nicht möglich ist. Erdwärmesonden und Erd-

wärmekollektoren sind konkurrierende Technologien, die die gleiche Energiequelle nutzen. Die Erdwär-

mesonden sind in diesem Fall zu bevorzugen, da diese aufgrund der ganzjährig stabilen Untergrund-

temperaturen die effizientere Lösung darstellen. 

 
Erdwärmesonden 

Erdwärmesonden sind in den Wasserschutzgebietszonen I ï IIIA nicht zulässig. Ausschließlich in Was-

serschutzzonen IIIB sind sie im Einzelfall genehmigungsfähig. Es kann allerdings eine Tiefenbegren-

zung geben, da grundwasserstockwerkstrennende Schichten nicht durchbohrt werden dürfen. Die In-

stallation und Inbetriebnahmen von Erdwärmesonden bedarf stets einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Die Berechnung der Entzugsleistungen sowie die Bewertung der Erdwärmesonden erfolgte unter der 

Annahme, dass die unbebauten Grundstücksflächen zum Bau von Erdwärmesonden vollständig entsie-

gelt werden kann. Die Potenzialberechnungen können nicht dazu dienen, eine konkrete Dimensionie-

rung von Erdwärmesonden für ein Grundstück vorzunehmen. Da die Bodenbeschaffenheit und die 
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Entzugsleistung eines konkreten Bohrfeldes nur mithilfe einer Probebohrung und eines Thermal-

Response-Tests (TRT) ermittelt werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass die angegebene Ent-

zugsenergie teilweise stark von den tatsächlich zu erreichenden Werten abweichen kann. 

Insgesamt gilt es zu beachten, dass die Ausweisung des technischen Gesamtpotenzials keine Flächen-

konkurrenz aufweist, da beim Potenzial der Erdwärmekollektoren nur Grundstücke berücksichtigt wur-

den, bei denen der Bau von Erdwärmesonden nicht möglich ist. Erdwärmesonden und Erdwärmekolle-

ktoren sind konkurrierende Technologien, die die gleiche Energiequelle nutzen. Die Erdwärmesonden 

sind in diesem Fall zu bevorzugen, da diese aufgrund der ganzjährig stabilen Untergrundtemperaturen 

die effizientere Lösung darstellen. 

 

Erdwärmekollektoren 

Das technische Potenzial wurde unter der Berücksichtigung der vorliegenden Restriktionen ermittelt und 

schließt einen Betrieb der Erdwärmekollektoren ein, der den Erdboden nicht durch einen erhöhten Wär-

meentzug nachhaltig schädigt. Die nachfolgend beschriebenen Einflüsse und Parameter haben Ein-

gang in die Berechnungen gefunden. 

Potenzielle Entzugsleistungen: Die Entzugsleistung des Erdbodens wird in erster Linie durch die Bo-

denart bestimmt. Sowohl die Wärmeleitfähigkeit und -speicherkapazität als auch die Feldkapazität kön-

nen anhand der Bodenart abgeschätzt werden. Diese Parameter beeinflussen maßgeblich den Wär-

metransport im Erdboden hin zu den Erdwärmekollektoren. Außerdem ermöglichen sie auch eine Aus-

sage über die Regenerationsfähigkeit des Erdbodens nach einer Entzugsperiode. Die Bodenarten im 

Gemeindegebiet von Swisttal wurden mithilfe der Karte zu Bodenarten in Oberböden Deutschlands 

(Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe- BGR, 2007) ermittelt, da dem öffentlich vom Land 

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten, detaillieren Kartenmaterial keine Aussagen zu Sied-

lungsgebieten entnommen werden konnten. 

Die Temperatur des Erdreichs im Jahresverlauf nimmt ebenfalls einen Einfluss auf die Entzugsleistung, 

da insbesondere bis 10 Meter unterhalb der Erdoberfläche die Temperatur entsprechend dem Verlauf 

der Umgebungstemperatur schwankt. Für die Potenzialberechnungen wurde der Referenzdatensatz 

des Standortes Essen genommen, da sich Swisttal nach DIN 4710 in der Klimazone 5 befindet. 

Neben den standortspezifischen Faktoren kann auch der Zuschnitt der Erdkollektorfläche einen maß-

geblichen Einfluss auf die Entzugsleistung nehmen. Da die Regeneration des Erdbodens in den Rand-

bereichen schneller erfolgt, kann in den Abschnitten mehr Wärme entzogen werden. Aus diesem Grund 

wurde das Verhältnis der Fläche zum Umfang (A/U-Verhältnis) der Kollektorfläche als weiterer Einfluss-

faktor in die Potenzialberechnungen integriert. 
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Tabelle 8: Wärmeertrag und Erzeugernutzwärme (nach Wärmepumpe) der Erdwärmekollektoren nach Ortsteil 

Ortsteil 
Entzugsenergie  

[MWh/a] 
Erzeugernutzwärme 

[MWh/a] 

Buschhoven 15.365 20.486 

Essig 1.117 1.490 

Heimerzheim + 
Dünstekoven 

35.679 47.573 

Ludendorf 2.173 2.897 

Miel 3.625 4.833 

Morenhoven 7.138 9.517 

Odendorf 16.635 22.179 

Ollheim 2.728 3.637 

Straßfeld 1.561 2.082 

Gesamt 86.020 114.694 

 

Erdwärmesonden 

Das technische Potenzial für Erdwärmesonden wurde unter Beachtung der wasserschutzrechtlichen 

Restriktionen sowie der nachfolgend beschriebenen Einflüsse und Parameter ermittelt. 

Die Entzugsleistung wurde in Abhängigkeit der lokal vorherrschenden Wärmeleitfähigkeit sowie der An-

zahl von benachbarten Sonden ermittelt. Anhand der unbebauten Grundstücksfläche konnte die maxi-

male Sondenzahl ermittelt werden. Es wurde von einer maximalen Bohrtiefe von 99 Metern ausgegan-

gen. Anhand dieser Kennwerte und unter Berücksichtigung der wasserschutzrechtlichen Restriktionen 

konnte die Entzugsenergie berechnet werden. Die Maximalzahl der einzubringenden Erdwärmesonden 

sowie deren jeweiliges Potenzial vor und nach dem Einsatz einer Wärmepumpe ist in Tabelle 9 je Orts-

teil dargestellt. Die Karten der weiteren Ortsteile sind dem Anhang zu entnehmen. 

Tabelle 9: Wärmeertrag und Anzahl der Erdwärmesonden nach Ortsteil 

Ortsteil 
Anzahl  
Sonden max. 

Entzugsenergie 
max. [MWh/a] 

Erzeugernutzwärme 
[MWh/a] 

Buschhoven 2.242 4.186 5.536 

Essig 1.561 710 939 

Heimerzheim + 
Dünstekoven 

1.140 8.477 11.211 

Ludendorf 506 922 1.220 

Miel 468 1.701 2.250 

Morenhoven 347 1.849 2.445 

Odendorf 241 5.916 7.825 

Ollheim 382 1.283 1.697 

Straßfeld 195 1.408 1.862 

Gesamt 7.082 26.453 34.986 
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Erdwärmekollektoren 

Für die Bewertung des Potenzials wurde die spezifische Entzugsleistung auf die realisierbare Kollektor-

fläche eines Grundstücks bezogen und dem in der Bestandsanalyse berechneten Wärmebedarf des zu 

versorgenden Gebäudes gegenübergestellt. Auf diese Weise konnte ein Deckungsfaktor ermittelt wer-

den, der abbildet, wie gut der Wärmebedarf mithilfe der maximalen Erdwärmekollektorfläche gedeckt 

werden könnte. 

Um die konkrete Eignung eines Gebäudes und des dazugehörigen Grundstücks bewerten zu können, 

müssen zusätzlich die nachfolgend beschriebenen Restriktionen beachtet werden. 

Es sind für die Geothermie stets die Wasserschutzgebiete zu beachten. Erdwärmekollektoren sind als 

einzige geothermische Technologie in Wasserschutzgebieten der Zone III / IIIA unter bestimmten Auf-

lagen zulässig. In den weiteren Zonen ist allerdings keine Geothermie erlaubt. Mithilfe der Karte Wasser- 

und Heilquellenschutzgebiete (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz- LANUV, 2024) 

wurden die wasserschutzrechtlichen Restriktionen in die Bewertung aufgenommen (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Die abschließende Bewertung erfolgte gebäude- bzw. grundstücksscharf. Entsprechend der in Abbil-

dung 26 dargestellten Legende, wurden die Potenziale der Grundstücke mit guter und sehr guter Eig-

nung zu einem gesamtstädtischen Potenzial von 114.694 MWh/a zusammengefasst. Die Karten der 

weiteren Ortsteile sind dem Anhang zu entnehmen.  

 

Abbildung 26: Eignung von Erdwärmekollektoren auf Flurstücksebene in Buschhoven 
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Erdwärmesonden 

Für die Bewertung des Potenzials wurde die spezifische Entzugsleistung auf die realisierbare Sonden-

anzahl eines Grundstücks bezogen und dem in der Bestandsanalyse berechneten Wärmebedarf des 

zu versorgenden Gebäudes gegenübergestellt. Auf diese Weise konnte ein Deckungsfaktor ermittelt 

werden, der abbildet, wie gut der Wärmebedarf mithilfe der maximalen Sondenanzahl gedeckt werden 

könnte. 

Um die konkrete Eignung eines Gebäudes und des dazugehörigen Grundstücks bewerten zu können, 

müssen zusätzlich die nachfolgend beschriebenen Restriktionen beachtet werden.Es sind für die Ge-

othermie stets die Wasserschutzgebiete zu beachten. Erdwärmesonden sind in Wasserschutzgebieten 

der Zone IIIB unter bestimmten Auflagen zulässig. In den weiteren Zonen ist allerdings keine Geother-

mie erlaubt. Mithilfe der Karte Wasser- und Heilquellenschutzgebiete (Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz- LANUV, 2024) wurden die wasserschutzrechtlichen Restriktionen in die Bewertung 

aufgenommen. 

Die abschließende Bewertung erfolgte gebäude- bzw. grundstücksscharf. Entsprechend der in Abbil-

dung 27 dargestellten Legende, wurden die Potenziale der Grundstücke mit guter und sehr guter Eig-

nung zu einem gesamtstädtischen Potenzial von 34.986 MWh/a zusammengefasst. Die Karten der wei-

teren Ortsteile sind dem Anhang zu entnehmen. 

 

Abbildung 27: Eignung von Erdwärmesonden auf Flurstücksebene in Buschhoven 
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Als erneuerbarer Energieträger kann das Biomasse-Potenzial sowohl für die zentrale als auch die de-

zentrale Wärmeversorgung von Gebäuden genutzt werden. Das Biomasse-Potenzial wurde bereits in 

Kapitel 5.2.1 untersucht. Welcher Anteil des Potenzials für die zentrale und für die dezentrale Versor-

gung genutzt werden kann, wird im Zielszenario definiert.  

 

Neben dem Freiflächen-Potenzial, das bereits in Kapitel 5.2.2 untersucht wurde, wird das solare Poten-

zial durch die Installation von Solarthermieanlagen auf Dächern betrachtet. 

 

Als geographische Eingrenzung dienen hierbei sämtliche Gebäude, wobei das technische Potenzial 

berücksichtigt wird und gebäudebezogene Einschränkungen aufgrund des Denkmalschutzes unberück-

sichtigt bleiben. Das Potenzial wurde vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz 

unter Berücksichtigung der benötigten Wärme für die Warmwassererzeugung von einer theoretisch er-

zeugbaren Wärmemenge in eine nutzbare Wärmemenge überführt. Während die theoretische Wärme-

menge häufig einen Großteil der Dachfläche umfasst, wird die Anzahl der Solarthermiekollektoren beim 

nutzbaren Potenzial auf die notwendigen reduziert. Schließlich ist ein darüberhinausgehender Ausbau 

auf Einzelgebäude-Ebene unwahrscheinlich, da überschüssige Wärme nicht gespeichert werden kann 

und demnach ungenutzt bleiben würde.

 

Im Solar- und Wärmekataster werden in Nordrhein-Westfalen die technischen Potenziale für Photovol-

taik und Solarthermie auf Dachflächen in eigenen Kartenansichten dargestellt. Als Datengrundlage dient 

das Solardachkataster. ĂDie Solarenergiepotenziale wurden auf Basis hochaufgelºster Laserscandaten 

und detaillierter Strahlungssimulation analysiert.ñ (Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz, 2018). Die Zusammenfassung zur Solarthermie zeigt, dass theoretisch 500.000 m2 

Kollektorfläche installierbar wären. Daraus könnte eine Wärmemenge von 260 GWh/a erzeugt werden. 

Allerdings werden lediglich 5 GWh/a davon für die Warmwasseraufbereitung benötigt, was eher dem 

umsetzbaren Potenzial entspricht. Durch diese Reduktion besteht auch keine Flächenkonkurrenz zur 

Dachflächen-PV, da häufig ein großer Teil des Daches für diese Technologie nutzbar bleibt und die 

Solarthermie-Anlage nur einen kleinen Teil des Daches in Anspruch nimmt. Durch die dezentrale So-

larthermie-Nutzung könnten perspektivisch 29,7 % des Wärmebedarf für die Warmwasserproduktion 

gedeckt werden. 
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Neben den Potenzialen zur zentralen und dezentralen Wärmeversorgung werden im Folgenden die 

Potenziale zur Stromerzeugung untersucht. Insbesondere im Hinblick auf eine zukünftig stärkere Sek-

torenkopplung, ist die Analyse der Strom-Potenziale wichtig, um eine strombasierte Wärmeversorgung 

z.B. durch dezentrale Wärmepumpen sicherzustellen. Die konkrete Einbindung der Potenziale zum Bei-

spiel für den Betrieb einer Großwärmepumpe für ein Wärmenetz, wird im Zielszenario dargestellt. 

 

Photovoltaik spielt eine entscheidende Rolle in der kommunalen Wärmeplanung, da der erzeugte Strom 

für verschiedene Technologien zur Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Ein Beispiel hierfür ist der 

Einsatz von mittels Photovoltaik erzeugtem Strom zur Versorgung von Wärmepumpen. Photovoltaik ist 

eine flexible Lösung, da sie sowohl auf Dächern als auch auf Freiflächen installiert werden kann und so 

unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten gerecht wird. Damit trägt Photovoltaik nicht nur zur nach-

haltigen Stromerzeugung bei, sondern unterstützt auch maßgeblich die Erzeugung erneuerbarer 

Wärme. Neben dem Freiflächen-Potenzial wird das solare Potenzial durch die Installation von PV-An-

lagen auf Dächern betrachtet. Als geographische Eingrenzung dienen hierbei sämtliche Gebäude, wo-

bei das technische Potenzial berücksichtigt wird und gebäudebezogene Einschränkungen aufgrund des 

Denkmalschutzes unberücksichtigt bleiben. 

 

Die Leistung von PV-Anlagen auf Dachflächen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu zäh-

len die Ausrichtung und Neigung des Dachs. Eine Ausrichtung nach Süden in der Nordhalbkugel gilt als 

optimal und ein Neigungswinkel zwischen 30° und 45° wird oft empfohlen. Schatten von Gebäuden, 

Bäumen oder anderen Hindernissen können die Leistung erheblich beeinträchtigen, selbst kleine Schat-

ten können den Gesamtertrag deutlich reduzieren. Unterschiedliche Dachmaterialien und Oberflächen-

strukturen können die Reflexion und Absorption von Sonnenlicht beeinflussen, was sich wiederum auf 

die Leistung der PV-Module auswirkt. Zusätzlich können klimatische Bedingungen wie Sonneneinstrah-

lung und Temperatur je nach geografischer Lage und Jahreszeit variieren und die Leistung der PV-

Anlage beeinflussen. Während hochsommerliche Temperaturen die Leistung reduzieren können, kön-

nen kältere Temperaturen die Effizienz steigern. 

 

Im Solar- und Wärmekataster werden in Nordrhein-Westfalen die technischen Potenziale für Photovol-

taik und Solarthermie auf Dachflächen in eigenen Kartenansichten dargestellt. Als Datengrundlage dient 

das Solardachkataster. ĂDie Solarenergiepotenziale wurden auf Basis hochaufgelºster Laserscandaten 

und detaillierter Strahlungssimulation analysiert.ñ (Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz, 2018). Die vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz erar-

beiteten Ergebnisse weisen auf den Gebäuden in der Gemeinde Swisttal 568.000 m2 installierbare Kol-

lektorfläche aus, woraus sich eine Leistung von 100 MWp und ein möglicher Stromertrag von 80 GWh/a 

ergibt. Aktuell sind bereits 15,9 MWp installiert, woraus sich ein Stromertrag von 14,9 GWh/a ergibt. Dies 

entspricht einem aktuellen Nutzungsgrad des Potenzials von 11,1 %.  
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Freiflächen-Photovoltaik meint die Aufständerung von Solarmodulen auf großen Flächen ï im Gegen-

satz zu der beispielsweise weit verbreiteten Montage auf Dächern. Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

können bei Nachführung erhöhte Erträge einbringen. 

Die Freiflächen-Photovoltaik ist eine äußerst effiziente Methode zur Gewinnung von erneuerbarem 

Strom. Bei dieser Technologie werden Solaranlagen auf freien Flächen am Boden installiert, wie bei-

spielsweise auf landwirtschaftlich ungenutzten oder brachliegenden Äckern. Diese eignen sich beson-

ders gut für die Errichtung von Photovoltaikanlagen, da sie genügend Raum bieten, um hohe Erträge 

an Solarstrom zu erzielen.

 

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind nach EEG 2023 grundsätzlich möglich 

¶ auf einem 500 m breiten Streifen entlang von Schienen und Autobahnen 

(wovon 200 m planungsrechtlich privilegiert sind) 

¶ auf Konversionsflächen und bereits versiegelten Flächen und  

¶ auf nach Landesverordnung freigegebenen benachteiligten Acker- und Grünlandflächen, ge-

mäß Verordnung des Europäischen Parlaments ELER-VO 1305/2013 

Dem theoretischen Flächenpotenzial stehen einige Restriktionen entgegen. Naturschutzrechtliche Be-

lange und Restriktionen hinsichtlich Gebiets-, Arten- und Umweltschutz sowie Raumbedeutsamkeit sind 

zu berücksichtigen. Dabei wird zwischen harten und weichen Restriktionen unterschieden. 

Neben den harten Restriktionen: 

¶ Siedlungsflächen 

¶ Straßen- und Schienenflächen 

¶ Gewässer 

¶ Wald- und Forstflächen 

¶ Naturschutzgebiete 

¶ Nationalparks 

¶ Biosphärengebiete Kernzonen 

¶ Biotope 

¶ Naturdenkmäler  

¶ Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Hinweis: Der aktuelle Regionalplanentwurf umfasst eine Ausweitung von Bereichen für den 

Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE), die die umsetzbaren Flä-

chenpotenziale nach Inkrafttreten einschränken können 

¶ FFH-Gebiete/ Natura 2000-Gebiete 

¶ Überflutungsflächen HQ100 

¶ Wasserschutzgebietszonen, Zone I 

¶ Eine Hangneigung >20° (wird als hoher technischer Aufwand und weniger ökonomisch gese-

hen) 
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Werden auch die weichen Restriktionen berücksichtigt: 

¶ Biotopverbund 

¶ Biosphärengebiete Entwicklungs-/Pflegezonen 

¶ Wasserschutzgebietszonen Zone II 

Demnach wird unterschieden in das geeignete Potenzial (exklusive weiche Restriktionen) und das be-

dingt geeignete Potenzial (inkl. weiche Restriktionen). Zusätzlich zu den Restriktionen ist für die Wirt-

schaftlichkeit eines Projektes der Flächenzuschnitt, die Sonneneinstrahlung und die Nähe zum Netz-

verknüpfungspunkt entscheidend. Bei der Potenzialanalyse wurden diese Aspekte so gut wie möglich 

berücksichtigt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich aufgrund von methodischen Einschrän-

kungen Ungenauigkeiten ergeben können und dass es in jedem Fall einer weiteren Fachplanung zur 

Flächenausweisung bedarf. Dabei müssen weitere Einschränkungen wie die Drainierung einer Fläche 

oder auch Hochwassergefahrenkarten Berücksichtigung finden. Abrufbar sind diese unter www.geopor-

tal.de oder www.flussgebiet.nrw.de. Wenn PV-Module in Trinkwasser- oder Wasserschutzgebieten in-

stalliert werden, ist zu beachten, dass keine wassergefährdenden Stoffe verwendet werden dürfen. Eine 

Beschichtung der Module mit PFAS ist nicht zulässig. Die Gefährdung des Bodens oder der Gewässer 

durch den Bau, Betrieb und die Reinigung der Anlage muss ausgeschlossen werden. Dazu sind ent-

sprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

Flächen mit Raumbedeutsamkeit ab 10 ha und Bodenwertzahl über 55 werden nicht weiter als Potenzial 

berücksichtigt, wurden aber zur Vollständigkeit kartografisch und quantitativ separat dargestellt. Auf-

grund der hochwertigen Böden in der Gemeinde Swisttal ergibt sich nur ein sehr geringes PV-Freiflä-

chen-Potenzial (vgl. Abbildung 28). 

 

Die betrachteten Flächen eignen sich grundsätzlich sowohl für Photovoltaik als auch für Solarthermie-

Anlagen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Solarthermie-Freiflächenanlagen die räumliche 

Nähe zu einer Wärmenetz-Heizzentrale gegeben sein sollte, damit die erzeugte Wärme effizient genutzt 

werden kann. Die Nutzung für PV oder Solarthermie ist daher im Einzelfall und unter Berücksichtigung 

weiterer Planungen zu entscheiden. 
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Abbildung 28: Potenzialflächen Freiflächen-Photovoltaik mit und ohne Einbezug der Bodenwertzahlen 

Für die Berechnung des möglichen Ertrags werden pro ha Fläche 950 MWh/ha*a Ertrag für Photovoltaik 

angenommen. Es folgt eine getrennte Betrachtung von geeigneten und bedingt geeigneten Flächen, 

wobei sich das Gesamtpotenzial von 10,75 GWh/a aus deren Summe ergibt (vgl. Tabelle 10). 

Tabelle 10: Potenzial PV-Freiflächen nach Ortsteilen und Restriktionen 

Ortsteil 

Technisches Poten-
zial mit Einbezug der 

Bodenwertzahlen 
in GWh/a 

Technisches Poten-
zial ohne Einbezug 

der Bodenwertzahlen 
in GWh/a 

Buschhoven  -    - 

Essig  -     1,6  

Heimerzheim + Dünste-
koven 

 2,08   187,5  

Ludendorf  -     7,7  

Miel  1,67   112,8  

Morenhoven  -                                                                                     
-    

Odendorf  -     192,0  

Ollheim  7,0   183,9  

Straßfeld  -                                                                                     
-    

Gesamtes Plangebiet  10,75   685,4  
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Eine besondere Form der Nutzung von Sonnenenergie sind sogenannte Agri-PV-Anlagen. Dabei wer-

den im Unterschied zu den Freiflächenanlagen die Kollektoren entsprechend der landwirtschaftlichen 

Nutzung aufgeständert, sodass unter den Kollektoren weiterhin das Feld bestellt werden kann. 

 

Agri-Photovoltaik-Anlagen sind nach EEG 2023 bevorzugt auf: 

¶ Anlagen auf Ackerflächen mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau 

¶ Anlagen auf Ackerflächen mit gleichzeitigem Anbau von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kul-

turen 

¶ Anlagen auf Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung als Dauergrünland 

Nicht alle landwirtschaftlichen Flächen sind für eine entsprechende Anlage geeignet. Streuobstwiesen 

werden ausgeschlossen. Ackerflächen, Rebflächen, Grünland, Gartenland und Obststrauchplantagen 

werden bei der Untersuchung berücksichtigt. Als zusätzliche Restriktionen werden Wasserschutzge-

biete und Hochwasserschutzgebiete ausgeschlossen. Schutzbedürftige Naturflächen, wie Biotope ste-

hen grundlegend nicht im Widerspruch zu Agri-PV, werden aber aufgrund des erhöhten Planungsauf-

wands und aus Rücksicht auf die Natur ausgeschlossen. Da das Landschaftsbild durch aufgeständerte 

Anlagen unter Umständen mehr beeinflusst wird als bei Freiflächenanlagen, die am Boden errichtet 

werden, werden die Landschaftsschutzgebiete (LSG) gesondert berücksichtigt. Es wird von bedingt ge-

eigneten Flächen gesprochen, wenn die LSG inkludiert sind und von geeigneten Flächen, wenn die LSG 

ausgeschlossen wurden. Der aktuelle Regionalplanentwurf umfasst eine Ausweitung von Bereichen für 

den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung (BSLE), die die umsetzbaren Flächen-

potenziale nach Inkrafttreten einschränken können. Die Drainierung sowie Hochwassergefahren als 

mögliche Einschränkung sollten in der Detailplanung einer konkreten Fläche Berücksichtigung finden. 

Abrufbar sind die Hochwassergefahrenkarten unter www.geoportal.de oder www.flussgebiet.nrw.de. 

Wenn PV-Module in Trinkwasser- oder Wasserschutzgebieten installiert werden, ist zu beachten, dass 

keine wassergefährdenden Stoffe verwendet werden dürfen. Eine Beschichtung der Module mit PFAS 

ist nicht zulässig. Die Gefährdung des Bodens oder der Gewässer durch den Bau, Betrieb und die Rei-

nigung der Anlage muss ausgeschlossen werden. Dazu sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen 

zu treffen. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass eine Flächenkonkurrenz zwischen Agri-PV-Anlagen und Freiflächen-

Anlagen bestehen kann, da sich die Flächenkulisse in Teilen überschneidet.  

 

Für die Berechnung des möglichen Ertrags werden pro ha Fläche 570 MWh/ha/a Ertrag für Agri-PV 

angenommen (Trommsdorff, Dr. M. et al., 2024). Für die Gemeinde ergibt sich ein technisches Potenzial 

von 1760,0 GWh/a für die Stromerzeugung durch Agri-PV. Das Potenzial für Agri-PV stellt sich für die 

einzelnen Ortsteile wie folgt dar:  
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Tabelle 11: Potenzial Agri-PV nach Ortsteilen 

Ortsteil 
Technisches Potenzial 

geeignet 
[GWh/a] 

Technisches Potenzial  
bedingt geeignet [GWh/a] 

Buschhoven 40,0 39,5 

Essig 70,4 0,6 

Heimerzheim + Dünste-
koven 

155,9 142,6 

Ludendorf 171,6 15,9 

Miel 252,0 51,7 

Morenhoven 119,1 31,8 

Odendorf 176,0 6,9 

Ollheim 352,8 10,8 

Straßfeld 122,2 0,7 

Gesamtes Plangebiet 1.459,9 300,1 

 

 

Abbildung 29 Potenzial Agri.PV (geeignet und bedingt geeignet) 

  


























































































































































































































































































